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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Im Nachgang einer Recherche der SDA fiel das Schlaglicht der öffentlichen Debatte im
Februar 2016 plötzlich auf die schon seit Monaten geplante Verschärfung des EU-
Waffenrechts. Als Reaktion auf die Terroranschläge von Paris im vergangenen Jahr solle
mit der Einschränkung des Waffenbesitzes und -handels nun verhindert werden, «dass
Waffen in die Hände von Terroristen fallen», wie EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker von der NZZ zitiert wurde. Sofern die Richtlinie tatsächlich zustande
kommt, muss die Schweiz als Schengen-Vertragsstaat diese übernehmen, um ihre
Mitgliedschaft im Schengener und damit verbunden auch im Dubliner Abkommen nicht
zu gefährden. Dies erläuterte der Bundesrat in seiner Antwort auf eine entsprechende
Interpellation Ruiz (sp, VD; Ip. 15.4199). Die Schweiz sei jedoch in der zuständigen
Expertengruppe des Ministerrates vertreten, wenn auch ohne formales Stimmrecht und
nur mit beratender Funktion, was eine gewisse Einflussnahme ermögliche. Von der
Kommission vorgesehen sind unter anderem strengere Registrierungspflichten, ein
Verbot des Onlinehandels von Waffen und Munition, strengere Regeln für unbrauchbar
gemachte Waffen, ein Bedürfnisnachweis – sei es als Jäger, Sportschütze oder Sammler
– und eine medizinische Untersuchung als Vorbedingungen für den
Waffenerwerbsschein sowie ein Verbot von zivilen halbautomatischen Feuerwaffen, die
wie vollautomatische Kriegswaffen aussehen. Diese werden von der EU nicht nur wegen
des relativ leicht möglichen Umbaus zu vollautomatischen Waffen, sondern auch
aufgrund ihrer hohen Munitionskapazität als sehr gefährlich angesehen. Waffen
ebendieser Kategorie kommen im ausserdienstlichen Schiesswesen in der Schweiz
jedoch zu breitem Einsatz. Die verschärften Regeln liessen es in der Folge auch nicht
mehr zu, dass Armeeangehörige Ordonnanzwaffen nach dem Ende der Dienstpflicht mit
nach Hause nehmen.
So liess denn auch die Kritik aus dem Umfeld der Waffenlobby nicht lange auf sich
warten. Dora Andres, Präsidentin des Schweizerischen Schiesssportverbandes (SSV),
erklärte in den Medien, der SSV lehne die Vorschläge der Europäischen Kommission
vollumfänglich ab. Die Schweiz brauche kein schärferes Waffenrecht und nötigenfalls
werde man dagegen politisch aktiv werden. Mit rund 133'000 Mitgliedern wäre der SSV
problemlos referendumsfähig. Schützenhilfe erhielt Andres auch von bürgerlichen
Politikerinnen und Politikern, darunter CVP-Präsident Christophe Darbellay (VS),
welcher die vorgesehenen Regeln gegenüber dem Sonntags-Blick als «nicht
kompatibel» mit dem schweizerischen Schützenwesen und der Milizarmee
bezeichnete. FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (AG) erachtete gegenüber der
Aargauer Zeitung eine Verschärfung des Waffenrechts als schlicht nicht in der Lage,
mehr Sicherheit zu garantieren; es sei ein «Irrglaube», dass mit strengeren Regeln der
kriminelle Waffenmissbrauch verhindert werden könne. Die Milizarmee und die
Armeewaffen zu Hause seien sogar Teil der «schweizerischen DNA», liess sie im
Sonntags-Blick verlauten.

Im März 2016 gab Bundesrätin Simonetta Sommaruga nach einem Treffen der EU-
Innenminister erste Entwarnung: «Die EU wird der Schweiz das Sturmgewehr nicht
verbieten», wurde sie in der Presse zitiert. Neben der Schweiz hätten sich auch andere
EU-Länder, darunter v.a. baltische und nordische Staaten mit Schützen- und
Jägertradition, gegen zu zentralistische Verschärfungen gewehrt. In der Folge
verabschiedete der Rat der Innenminister Mitte Juni einen entschärften Entwurf mit
einer eigens auf die Schweiz zugeschnittenen Ausnahmebestimmung. Diese
«Schutzklausel für das Schweizer Sturmgewehr» (Tages-Anzeiger) ermöglicht es
Schweizer Armeeangehörigen weiterhin, die Waffe nach Ende der Dienstpflicht zu
behalten. Bedingungen dafür sind allerdings die Mitgliedschaft in einem
Schützenverein, der Nachweis von jährlichen Schiessübungen sowie die regelmässige
medizinische und psychologische Beurteilung des Waffenbesitzers.
Ebendiese Bedingungen waren es denn auch, welche die Freude über den Schweizer
Verhandlungserfolg zumindest auf Seiten der Waffenlobby erheblich trübten. So
schrieb die Basler Zeitung weiterhin von der «Entwaffnung Hunderttausender
Schweizer Bürgerinnen und Bürger»; alle seien auf die Entwarnung Sommarugas
hereingefallen, denn durch die von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen
Bedingungen würden «unbescholtene Schweizerinnen und Schweizer, die eine Waffe
besitzen», kriminalisiert und «der Grundsatz, wonach der Staat seinen Bürgern so lange

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.12.2016
KARIN FRICK
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vertraut, bis ihnen eine Straftat bewiesen werden kann, [...] ausgehebelt». Stattdessen
müssten ehemalige Soldaten nun beweisen, «dass sie keine Gewalttäter sein wollen».
Nicht zuletzt sah sie darin über Umwege die Umsetzung der 2011 abgelehnten Initiative
gegen Waffengewalt. Auch bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier übten
abermals Kritik an der Richtlinie und nun insbesondere an den Bedingungen im
«Schweizer Paragraphen». Von einer «schlimme[n] Einmischung in die Schweizer
Gesetzgebung» (Walter Müller, fdp, SG) und der Gefährdung der Souveränität der
Schweiz (Adrian Amstutz, svp, BE) war die Rede. Die Urteile über die Richtlinie im
Allgemeinen wie auch über die medizinisch-psychologischen Tests im Besonderen
reichten von «inakzeptabel und lächerlich» (Yannick Buttet, cvp, VS) bis zu «absurd»
(Dora Andres, SSV). Der neue CVP-Präsident Gerhard Pfister (ZG) forderte von
Bundesrätin Sommaruga gar eine Erklärung und allfällige Nachverhandlungen in Brüssel.
Der SVP-Nationalrat und Präsident des Berner Schützenverbandes Werner Salzmann
reichte indes Ende September eine Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch
die EU entwaffnen!» ein. Dem Vorstoss zufolge sollte die Schweiz gemeinsam mit jenen
EU-Staaten, die dem neuen Waffenrecht ebenfalls kritisch gegenüberstehen, die
«unannehmbaren Änderungen» bekämpfen.

Im Dezember 2016 einigten sich Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, der Europäischen
Kommission und des Europäischen Parlaments auf eine Fassung der Waffenrichtlinie,
über die als nächstes das Europäische Parlament befinden wird. Unterdessen war es
der europäischen Waffenlobby gelungen, die Vorlage weiter abzuschwächen. So sieht
der Antrag zuhanden des Europäischen Parlaments kein Verbot halbautomatischer
Waffen mehr vor, sondern lediglich Einschränkungen betreffend den Verkauf und die
maximale Patronenzahl. Den Mitgliedstaaten ist es nun ausserdem freigestellt, ob für
den Waffenerwerb medizinisch-psychologische Tests erforderlich sind oder nicht. Bei
der Überführung in nationales Recht bietet die Richtlinie daher einen gewissen
Spielraum. Was jedoch geblieben ist, sind die Mitgliedschaft in einem Schützenverein
und die regelmässige Teilnahme an Schiessanlässen als Voraussetzungen, damit
Schweizer Armeeangehörige das Sturmgewehr behalten dürfen. Diese Punkte waren im
ausgehenden 2016 denn auch die meistkritisierten, denn mit Vereinspflicht und
Schiesszwang wolle die EU die Freiheit und Selbstbestimmung der Schweizer
beschränken, zeigte sich Werner Salzmann gegenüber der Luzerner Zeitung besorgt. Mit
mehr Dramatik bezeichnete Jean-Luc Addor (VS), SVP-Nationalrat und Vizepräsident
von ProTell, die Schusswaffe als «das Symbol des freien Mannes» und die Reform daher
als unverhältnismässig. ProTell kündigte bereits das Referendum an; man toleriere keine
Verschärfung des Schweizer Waffenrechts. Auch ein Ausschluss aus Schengen/Dublin
würde gemäss diversen Zeitungsberichten von der Waffenlobby damit bewusst in Kauf
genommen. 1

Im Vorfeld der Verabschiedung der – als Folge der Terroranschläge von Paris im
November 2015 – angepassten EU-Waffenrichtlinie (2017/853) durch das Europäische
Parlament am 14. März 2017 regte sich in der Schweizer Waffenlobby erneut lautstarker
Widerstand gegen die bevorstehende Verschärfung des Waffenrechts. Als Schengen-
Vertragsstaat ist die Schweiz verpflichtet, Weiterentwicklungen des Schengen-
Besitzstands nachzuvollziehen, worunter auch die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie
fällt. Dazu muss die Schweiz etwa die Registrierungspflicht für Waffen verschärfen und
den Onlinehandel sowie den Besitz halbautomatischer Waffen für Privatpersonen
einschränken. Bereits im Februar 2017 berichtete die Sonntagszeitung von der
geplanten Gründung einer neuen parlamentarischen Gruppe «Für ein liberales
Waffenrecht», welche sich unter dem Co-Präsidium von SVP-Nationalrat Jean-Luc
Addor (VS) und FDP-Ständerat Josef Dittli (UR) dem Kampf gegen ein verschärftes
Waffenrecht verpflichten werde. Auch der Schweizer Schiesssportverband (SSV) hatte
zusammen mit ProTell und der Interessengemeinschaft Schiessen schon das
Referendum angekündigt, sollte die Schweiz die verschärften Regeln übernehmen. Im
Anschluss an die Verabschiedung der angepassten Richtlinie durch das Europäische
Parlament und deren Bestätigung durch den Ministerrat meldeten sich in der Presse
wiederholt Schützenvertreter zu Wort und übten harsche Kritik am vorgesehenen
nationalen Waffenregister, am Zwang zur Vereinsmitgliedschaft oder am Verbot von
Gewehrmagazinen mit mehr als zehn Schuss. Durch die neuen Regelungen würden sie
an der Ausübung ihres Hobbys gehindert, kriminalisiert und «in den gleichen Topf wie
die Terroristen gesteckt», wie die Luzerner Zeitung SVP-Nationalrat Werner Salzmann
(BE) zitierte. Bestraft würden jene, die sich an das Recht halten, pflichtete ihm die
Präsidentin des SSV, die Berner alt-Regierungsrätin Dora Andres, bei.

Konsequenz einer Nichtübernahme der Richtlinie könnte der Ausschluss der Schweiz

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.08.2017
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aus dem Schengen-Vertrag und damit verbunden auch aus dem Dubliner Abkommen
sein, dank dessen die Schweiz heute viele Asylgesuche an andere europäische Staaten
abgeben kann. Darin begründet liegt die sowohl von liberaler als auch von linker Seite
geäusserte Befürchtung einer neuen europapolitischen Grundsatzabstimmung.
Während liberale Kreise zur Verhinderung einer solchen auf Ausnahmebestimmungen in
der Umsetzung der Richtlinie hofften, betonte SP-Nationalrätin Chantal Galladé (ZH), es
sei wichtig aufzuzeigen, dass die Mitgliedschaft im Schengen-Raum für die Sicherheit
der Schweiz eine zentrale Rolle spiele. Sollten sich die Waffenlobby und die SVP, welche
schon lange Kritik am Schengen-Abkommen übte, in der Abstimmung durchsetzen
können, drohe der Schweiz «erneut eine europapolitische Baustelle», so Galladé im
Tages-Anzeiger. Dass das angedrohte Referendum durch die Aushandlung weiterer
Sonderregelungen für die Schweiz verhindert werden könnte, wurde in der
Bundesverwaltung jedoch angezweifelt. Die Schweiz habe bereits in der
Entstehungsphase der Richtlinie dahingehend einzuwirken versucht und dabei
wenigstens eine Ausnahme errungen, dass Schweizer Armeeangehörige die
Ordonnanzwaffe nach dem Ende der Dienstzeit weiterhin behalten dürfen, obwohl das
Sturmgewehr neu eigentlich in die Kategorie der verbotenen Waffen fällt. SSV-
Geschäftsführer Beat Hunziker legte unterdessen keine grosse Kompromissbereitschaft
an den Tag und erklärte, man nehme mit dem Referendum eine allfällige Kündigung von
Schengen/Dublin in Kauf. SSV-Präsidentin Dora Andres glaubte gar nicht erst daran,
dass dieser Fall eintreten könnte; der Streitwert sei in dieser Sache zu gering, um die
Schweiz tatsächlich vom Schengen-Abkommen auszuschliessen. Es wurde jedoch auch
Kritik an der «Fundamentalopposition» der Schützenlobby laut; gerade weil die EU der
Schweiz einen Ausnahmeparagraphen für das Sturmgewehr zugestanden habe, sei diese
«unbegreiflich», äusserte sich etwa die Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf
gegenüber der Luzerner Zeitung. Es «wäre ein absoluter Verhältnisblödsinn» für die
Interessen der Schützen die Errungenschaften aus Schengen/Dublin wie den
polizeilichen Informationsaustausch, Erleichterungen im Reiseverkehr und die
europäische Zusammenarbeit in Asylverfahren zu opfern. Auch Justizministerin
Simonetta Sommaruga zeigte sich in der Presse wenig erfreut über die heftige und ihrer
Meinung nach verfrühte Reaktion der Schützen. Sie nehme die Sorgen wahr, aber der
übliche Weg der Gesetzgebung stehe noch bevor, weshalb man kühlen Kopf bewahren
solle.

In der Zwischenzeit beschäftigten sich verschiedenste parlamentarische Vorstösse mit
der anstehenden Übernahme der EU-Richtlinie ins schweizerische Recht. So wollte
beispielsweise Chantal Galladé zusammen mit den Nationalratskolleginnen Barbara
Schmid-Federer (cvp, ZH) und Kathrin Bertschy (glp, BE) die Gunst der Stunde nutzen,
um mit drei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen (17.426, 17.427 und 17.428)
ein umfassendes Waffenregister für die Schweiz zu fordern. Gemäss «Sonntags-Blick»
hofften die Initiantinnen, damit Druck zu machen, dass ein solches in die
Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung der EU-Richtlinie einfliessen sollte. Der
Aargauer FDP-Ständerat und Hobbyschütze Philipp Müller machte sich indes Sorgen um
die Schweizer Schiesstradition und stellte dem Bundesrat mittels Interpellation (Ip.
17.3255) die Frage nach der «Vereinbarkeit der Schweizer Schiesstradition mit der EU-
Waffenrichtlinie», wie auch der Titel des Vorstosses lautete. Gegenüber dem Tages-
Anzeiger erklärte Müller es zum Ziel, «Schengen/Dublin zu behalten und dabei das
traditionelle Schiesswesen nicht zu gefährden.» CVP-Nationalrat Yannick Buttet (VS)
stellte dem Bundesrat ebenfalls mittels einer Interpellation (Ip. 17.3280) die Frage nach
den Auswirkungen der EU-Beschlüsse zum Waffenrecht auf die Schweiz und Werner
Salzmann wollte dem Bundesrat per Motion gar «verbieten, die neuen Regeln zu
übernehmen», wie es der «Blick» formulierte. Er hatte im letzten Jahr bereits eine
Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!» eingereicht, die
im März 2017 im Nationalrat auf breite Zustimmung gestossen war.

Da die EU-Richtlinie nicht direkt anwendbar ist, besteht bei der Überführung ins
nationale Recht ein gewisser Spielraum, den die Schweiz auch nutzen wolle, wie das
Fedpol im Mai verlauten liess. So solle sich für ehemalige Armeeangehörige, die bereits
im Besitz eines Sturmgewehrs sind, nichts ändern. Die neuen Regeln sollen erst für jene
gelten, die zukünftig eine halbautomatische Waffe kaufen oder nach dem Ende der
Dienstpflicht behalten wollen. Doch anstatt zu beschwichtigen, liess diese Ankündigung
die Wogen erneut hochgehen. Die Basler Zeitung schrieb fortan von der «Entwaffnung
auf Zeit» und witterte dahinter die «Wahrung des Besitzstandes für ehemalige
Wehrmänner», um die Führungsriege der Schützen vom Referendum abzubringen. Die
obligatorische Mitgliedschaft in einem Schützenverein hingegen solle letztere «milde
stimmen» und sei darüber hinaus juristisch fragwürdig, da sie gegen die negative
Vereinigungsfreiheit laut Art. 23 Abs. 3 BV verstosse, so die Behauptung. Während
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Werner Salzmann im «Blick» erneut betonte, das schärfere Waffenrecht verhindere
keinen Terroranschlag und rette kein Menschenleben, aber schikaniere die Schützen
und sei ein «Bürokratiemonster», stellte Werner Hohler, Interimspräsident von ProTell,
gegenüber der Basler Zeitung unmissverständlich klar: «Wir akzeptieren keine noch so
minimale Verschärfung des Waffenrechts, sondern wir wehren uns mit allen politischen
und rechtlichen Mitteln dagegen.»

Mitte Juni 2017 fällte der Bundesrat sodann die formale Entscheidung, dass er die EU-
Feuerwaffenrichtlinie akzeptieren und diese ins Schweizer Recht übernehmen will. Die
angekündigte «pragmatische» Umsetzung solle nun weder ein zentrales Waffenregister
noch eine Beschränkung der Gewehrmagazine auf zehn Schuss enthalten. Auch im
letzten wesentlichen Streitpunkt, der Pflicht zur Vereinsmitgliedschaft und zum
regelmässigen Üben an der Waffe als Voraussetzungen für den Erwerb einer
halbautomatischen Waffe, worunter auch die Armeewaffe fällt, signalisierte der
Bundesrat Gesprächsbereitschaft. ProTell sah genau darin jedoch die Einführung eines
Bedürfnisnachweises, wie er 2011 vom Volk abgelehnt worden war, und hielt zusammen
mit weiteren Schützenkreisen und der SVP trotz aller Zugeständnisse an der
Referendumsdrohung fest. Unter den bürgerlichen Politikern, die sich anfänglich noch
in breiter Front gegen eine Übernahme der Richtlinie gewehrt hatten, bröckelte der
Widerstand jedoch. Wegen so kleiner Einschränkungen wie der Mitgliedschaft in einem
Schützenverein solle Schengen/Dublin nicht aufs Spiel gesetzt werden, war vermehrt zu
vernehmen. Die Vernehmlassung zur Umsetzung der Richtlinie wird noch im Herbst
2017 erwartet. 2

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

2010 traten mit Moritz Leuenberger und Hans-Rudolf Merz gleich zwei Bundesräte
zurück. War der Rücktritt von Merz erwartet worden, so überraschte die Ankündigung
der Demission von Leuenberger am 9. Juli auf Ende des Jahres. Der Rücktritt war
deshalb überraschend, weil spekuliert wurde, dass Leuenberger sein drittes
Präsidialjahr 2011 noch abwarten würde. Der Magistrat begründete seinen Rücktritt mit
der langen Amtsdauer – Leuenberger sass seit 1995 in der Regierung – und nicht etwa
mit dem Arbeitsklima im Bundesrat. In der Presse wurden die rhetorischen Fähigkeiten,
die Mediengewandtheit und Leuenbergers Einsatz für mehr Transparenz in der Politik
hervorgehoben. Darüber hinaus habe er mit der Fusion der Verkehrs- und
Umweltpolitik eine ökologische Klammer geschaffen, die nachhaltig bleiben werde.

Die SVP reagierte prompt und kündigte bereits wenige Minuten nach der
Medienkonferenz ihren Angriff auf den SP-Sitz an. Caspar Baader (BL) wurde als
Sprengkandidat vorgestellt. In der Presse wurde nicht nur über allfällige
Nachfolgerinnen von Leuenberger gemutmasst (am häufigsten wurden Simonetta
Sommaruga, Jacqueline Fehr, Anita Fetz, Eva Herzog, Hans-Jürg Fehr und Claude Janiak
genannt), sondern auch darüber spekuliert, dass Hans-Rudolf Merz ebenfalls seinen
baldigen Rücktritt einreichen werde, was dieser schliesslich am 6.August per Anfang
Oktober auch tat. Die Bilanz der fünfjährigen Amtszeit von Merz fiel in der Presse
zwiespältig aus. Auf der einen Seite wurde anerkannt, dass der Finanzminister einen
gesunden und nachhaltig sanierten Haushalt hinterlasse. Auf der anderen Seite hätte
sich der Bundesrat aber insbesondere auf internationalem Terrain nicht sehr
überzeugend bewegt. Beim Steuerstreit mit der EU, bei der Informationspolitik rund um
die UBS-Krise oder bei seinem naiven Vorgehen in der Libyen-Affäre hätte der Magistrat
viel Goodwill verspielt.

Auch für die Nachfolge Merz begann sich das Kandidatenkarussell rasch zu drehen. Als
Kronfavoriten wurden in der Presse schon früh Karin Keller-Sutter und Johann
Schneider-Ammann genannt. Diesmal kündigten nicht nur die SVP sondern auch die
Grünen an, den Sitz der FDP anzugreifen. Einiges an Diskussionen löste der Umstand
aus, dass die Rücktrittsankündigungen nicht koordiniert worden waren. Es wurde
davor gewarnt, dass zwei aufeinanderfolgende Bundesratswahlen (im September und im
Dezember) die Sachpolitik für Monate überlagern würden. Nachdem sich die SP und die
FDP gegenseitig die Schuld für die schlechte Koordination in die Schuhe schoben,
verlegte Bundesrat Leuenberger schliesslich seinen Rücktritt vor. Dies brachte der SP
einen taktischen Vorteil, weil die Ersatzwahl von Leuenberger vor jener von Merz
stattfand. 3
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Am 3. September bestimmten die Fraktionen ihre Kandidaturen. Die FDP nominierte
die St. Galler Regierungsrätin Karin Keller-Sutter und den Nationalrat Johann
Schneider-Ammann (BE). Die drei weiteren Nationalräte Peter Malama (BS), Ruedi Noser
(ZH) und Ignazio Cassis (TI), die von den jeweiligen Kantonalsektionen portiert wurden,
wurden nicht berücksichtigt. Auch die SP nominierte zwei aus vier Kandidatinnen:
Ständerätin Simonetta Sommaruga (BE) und Nationalrätin Jacqueline Fehr (ZH) erzielten
mehr Fraktionsstimmen als Nationalrätin Hildegard Fässler (SG) und die baselstädtische
Finanzdirektorin Eva Herzog. Die SVP nominierte – nachdem sowohl die Nationalräte
Caspar Baader (BL), Peter Spuhler (TG) und Ulrich Giezendanner (AG) abgesagt hatten –
Nationalrat Jean-François Rime (FR) und die Grünen traten mit Nationalrätin Brigit
Wyss (SO) als Sprengkandidatin an. Auch die CVP meldete ihren Anspruch auf einen
zweiten Bundesratssitz an, wollte aber die Wahlen 2011 abwarten. 4

ANDERES
DATUM: 03.09.2010
MARC BÜHLMANN

Die Vereinigte Bundesversammlung bestimmte die Nachfolge der beiden Magistraten
am 22. September. Zuerst wurde die Ersatzwahl von Moritz Leuenberger vorgenommen.
Die Zweiernomination der SP wurde von der CVP, der FDP, der EVP, der GLP und den
Grünen unterstützt. Die BDP unterstützte die Nomination Sommaruga und die SVP trat
mit dem Sprengkandidaten Jean-François Rime an. Im ersten Wahlgang lag Sommaruga
mit 86 Stimmen vor Rime mit 80 und Fehr mit 61 Stimmen. Zehn Stimmen entfielen auf
Hildegard Fässler, die allerdings bereits in der internen SP-Ausmarchung gescheitert
war. Im zweiten Wahlgang fielen diese zehn Stimmen Sommaruga zu. Auch im dritten
Wahlgang veränderte sich nichts an der Reihenfolge der Kandidaten (Sommaruga mit 98
Stimmen vor Rime mit 77 Stimmen), so dass Fehr mit 70 Stimmen ausschied. Im vierten
Wahlgang wurde schliesslich Simonetta Sommaruga mit 159 von 240 gültigen Stimmen
zur neuen Bundesrätin erkoren.

Die Nominationen der FDP wurden von der CVP, der EVP und der GLP unterstützt. Die
SVP trat noch einmal mit ihrem Sprengkandidaten Jean-François Rime an und auch die
Grünen traten mit ihrer Sprengkandidatin an. Die SP gab bekannt, zu Beginn des
Wahlvorganges die grüne Kandidatin zu unterstützen. Da sie aber kaum realistische
Chancen für einen grünen Bundesratssitz sehe, werde sie anschliessend einen der
beiden FDP-Kandidaten wählen. Im ersten Wahlgang lag Rime mit 72 Stimmen an der
Spitze, gefolgt von Wyss mit 57 Stimmen. Auf die FDP-Kandidaten Schneider-Ammann
und Keller-Sutter entfielen 52 bzw. 44 Stimmen. Zwölf Stimmen erhielt Ignazio Cassis,
der sich mit dem Hinweis von der Wahl zurückzog, dass die italienischsprachige
Schweiz seit 1999 nicht mehr in der Regierung vertreten sei. Im zweiten Wahlgang
machte Schneider-Ammann Boden gut und erhielt 75 Stimmen, gefolgt von Rime mit 72,
Keller-Sutter mit 55 und Wyss mit 40 Stimmen. An dieser Reihenfolge änderte sich auch
im dritten Wahlgang nichts, so dass Wyss aus dem Rennen fiel. Ihre Stimmen verteilten
sich anschliessend auf Schneider-Ammann (84 Stimmen) und Keller-Sutter (74
Stimmen), die aber knapp weniger Stimmen erhielt als Rime (76). Im fünften Wahlgang
obsiegte schliesslich Johann Schneider-Ammann mit 144 von 237 gültigen Stimmen.
Die Neuwahlen bescherten der Schweiz zum ersten Mal eine Frauenmehrheit in der
Landesregierung. Darüber hinaus wurden zum ersten Mal gleichzeitig zwei
Regierungsmitglieder aus dem gleichen Kanton (Bern) gewählt. Das Parlament machte
damit deutlich, dass die regionale Herkunft derzeit kein Wahlkriterium ist. 5

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2010
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Die Forderung, mit einer elektronischen Abstimmungsanlage mehr Transparenz über
das Abstimmungsverhalten im Ständerat zu schaffen, scheiterte erneut. Der Rat lehnte
eine entsprechende Motion Sommaruga (sp, BE) mit 26 zu 13 Stimmen ab. Die Mehrheit
führte nicht nur die hohen Kosten ins Feld, sondern hatte auch Bedenken, dass die
volle Transparenz über das Stimmverhalten bei Gesamt- und Schlussabstimmung der
Diskussions- und Entscheidfindungskultur der kleinen Kammer nicht gerecht würde.
Dabei wurden in der Diskussion insbesondere die so genannten Parlamentarier-Ratings
(Einstufung auf einer Links/Rechts-Skala aufgrund des Abstimmungsverhaltens)
kritisiert, welche von Politologen seit einigen Jahren ermittelt werden. Eine
elektronische Abstimmungsanlage war bereits 2002 im Rahmen der Revision des
Parlamentsgesetzes gescheitert. Das Mass der gewünschten Transparenz ist aber auch
in der grossen Kammer nicht unbestritten. Zwar sind alle elektronisch durchgeführten
Abstimmungen einsehbar, nur die als namentlich bezeichneten werden aber
automatisch publiziert, für die anderen muss auf umständliche Weise ein Gesuch um
Einsicht gestellt werden. Der Nationalrat lehnte eine Motion Vollmer (sp, BE) (05.3398)
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ab, welche alle Abstimmungsresultate veröffentlichen wollte. Das Gegenargument des
Ratsbüros war, dass bei den Abstimmungen zu einzelnen Anträgen oft auch taktische
Erwägungen eine Rolle spielten. Wenn dies bei einer Publikation nicht berücksichtigt
und erläutert würde, wären die Angaben über das Abstimmungsverhalten der
Parlamentarier irreführend. 6

Wahlen

Wahlen in kantonale Regierungen

Bei den Gesamterneuerungswahlen im Kanton Bern waren nach den Rücktritten von
Peter Widmer (fdp), der die politische Bühne nach achtjähriger Zugehörigkeit zur
Regierung verliess, sowie Peter Schmid (svp), der Interesse an der Nachfolge von
Ständerat Ulrich Zimmerli signalisierte, zwei Sitze neu zu besetzen. Der Wahlkampf warf
keine grossen Wellen, was nicht weiter erstaunlich war, weil von Anfang an keine
parteipolitischen Veränderungen zu erwarten waren, da die beiden grossen
bürgerlichen Parteien mit einer gemeinsamen Liste und partnerschaftlicher Werbung
antraten. Seit der 1990 vorgenommenen Verkleinerung der Exekutive auf sieben Sitze
beanspruchte die SVP drei Sitze, die FDP deren zwei für sich; die beiden weiteren Sitze
wurden der SP überlassen. Mit dem Wahlausgang vom 19. April zeigten sich sowohl
Bürgerliche als auch die SP zufrieden, weil für sie aus den Wahlen keine eigentlichen
Niederlagen resultierten. Das traditionelle Wahlbündnis zwischen SVP und FDP hatte
sich ein weiteres Mal bewährt: als Siegerin ging Elisabeth Zölch (svp) aus den
Regierungsratswahlen hervor, die in 20 von 26 Amtsbezirken das beste Resultat
erzielte. Auf dem zweiten und dritten Rang landeten der Vertreter des Berner Jura,
Mario Annoni (fdp), der vor vier Jahren noch vor Zölch das beste Resultat erreicht hatte,
sowie Hans Lauri (svp). Das bürgerliche Quintett vervollständigten die freisinnige Dora
Andres sowie Werner Luginbühl (svp), die als Neue den Sprung in die Regierung sicher
schafften.

Die Linke, die mit fünf Kandidaturen angetreten war, verfehlte ihr Wahlziel auf einen
dritten Sitz in der Regierung deutlich. Immerhin konnten die beiden bisherigen
sozialdemokratischen Kandidaten Dori Schaer und Samuel Bhend im Gegensatz zu den
letzten Regierungsratswahlen vor vier Jahren die bürgerlichen Phalanx sprengen und
überrundeten stimmenmässig die beiden neugewählten Bürgerlichen. Eine Niederlage
musste die dritte SP-Kandidatin Elisabeth Gilgen einstecken, die das absolute Mehr
nicht schaffte und den Einzug in die Regierung deutlich verpasste. Einen
Achtungserfolg erzielten die beiden grünen Politikerinnen Regula Rytz und Barbara von
Escher, welche nur unwesentlich hinter Gilgen zurückblieben. Aus rot-grünen Kreisen
wurde einmal mehr das Majorzwahlrecht kritisiert, bei dem die Bürgerlichen die
Sitzzahl der Linken bestimmen könnten. Nichts mit dem Wahlausgang zu tun hatten die
weiteren Kandidaten aus EVP, SD, Bürgerpartei und Vereinzelte. Die Regierung setzt
sich auch weiterhin aus drei SVP-Mitgliedern, zwei Freisinnigen und zwei
Sozialdemokraten zusammen. Im Kanton Bern sitzen mit Zölch, Schaer und Andres
erstmals drei Frauen in einer Kantonsregierung. Das Resultat der Regierungsratswahlen
insgesamt war Ausdruck einer offenbar weit verbreiteten Zufriedenheit des Wahlvolkes
mit der Regierungsarbeit: die Bisherigen belegten geschlossen die ersten fünf Plätze.
Andererseits widerspiegelt es eine grosse Gleichgültigkeit gegenüber der kantonalen
Politik: die Stimmbeteiligung war mit 29,3 Prozent äusserst tief (1994: 33,5%). 7

WAHLEN
DATUM: 19.04.1998
URS BEER

Obschon sich SVP und FDP wegen der Wahlkreis- und Bezirksreform zerstritten hatten,
einigten sie sich für die Wahlen im April rechtzeitig auf eine gemeinsame
Regierungsratsliste, auf der die bisherigen Exekutivmitglieder Urs Gasche, Werner
Luginbühl und Elisabeth Zölch (alle svp) sowie Dora Andres und Mario Annoni (beide
fdp) figurierten. Auf der links-grünen Liste kandidierten für die SP Regierungsrat
Samuel Bhend, Grossrätin Barbara Egger, die die Sozialdemokraten als Ersatz für die
zurückgetretene Dori Schaer nominiert hatten, und Grossrätin Chantal Bornoz Flück aus
dem Berner Jura sowie Franziska Teuscher vom Grünen Bündnis und Bernhard Pulver
von der Grünen-Freien Liste. Im Wahlkampf dominierte der Finanznotstand des
Kantons, doch hielten sich die Parteien mit Positionsbezügen zurück, da die Regierung
im Januar im Auftrag des Parlaments eine umfassende Überprüfung der Staatsaufgaben
vornehmen wollte. Bei einer Stimmbeteiligung von lediglich 28,2% erzielten die
Bürgerlichen die besten Resultate: Auf Dora Andres (fdp) folgten Urs Gasche (svp),
Werner Luginbühl (svp), Elisabeth Zölch (svp) und Mario Annoni (fdp). Die
Sozialdemokraten Samuel Bhend und Barbara Egger (sp) belegten die Ränge sechs und
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sieben. Franziska Teuscher (gb), die nur knapp hinter Egger lag, und Chantal Bornoz
Flück (sp) erreichten ebenfalls das absolute Mehr, schieden aber als überzählig aus.
Knapp unter dem absoluten Mehr lag Bernhard Pulver (gfl). 8

Bei den Gesamterneuerungswahlen in 8 Kantonen (BE, FR, GL, GR, JU, NW, OW und ZG)
kam es einzig in Bern und im Jura zu wesentlichen Verschiebungen der
Machtverhältnisse zwischen den Parteien. In Bern fand ein Wechsel von der
traditionellen bürgerlichen zu einer rotgrünen Mehrheit statt, im Jura gewannen die
Bürgerlichen umgekehrt die in den letzten Wahlen verlorene Mehrzahl der
Regierungssitze zurück. Wie im Vorjahr konnten die Grünen ihre Präsenz in den
kantonalen Regierungen vermehren. In Bern gelang Bernhard Pulver (gp) als Teil der
erfolgreichen grün-linken Liste der Wiedereinzug eines grünen Kandidaten in den
Regierungsrat (bereits von 1986–90 hatten die Grünen zwei Vertreter in der damals 9-
köpfigen Exekutive). In Zug gewann die grüne Alternative Liste (seit Anfang 2007 mit
Beobachterstatus bei der GP) auf Kosten der SP einen zweiten Sitz in der Exekutive, und
das 2005 in die GP eingetretene Demokratische Nidwalden konnte seinen Sitz in der
Nidwaldner Regierung verteidigen. Die Zuger Regierungsratswahlen zeigten, dass die
Grünen in einzelnen Kantonen zu einer ernsthaften Konkurrenz für die SP geworden
sind, für die 2006 ein sehr durchwachsenes Wahljahr war. Dem Erfolg in Bern, wo die
SP einen Sitz gewinnen konnte und nun mit 3 Regierungsräten vertreten ist, stehen die
Verluste von je einem Regierungssitz in Glarus, Jura und Zug gegenüber. Während in
Zug und Glarus, wo der Regierungsrat auf 5 Mitglieder verkleinert wurde, das Verhältnis
zwischen linker und bürgerlicher Seite unberührt blieb, bedeutete der Mandatsverlust
im Jura den Verlust der erst 2002 errungenen linken Regierungsmehrheit. Den
Christlichdemokraten gelang es im Jura wie auch in den übrigen 6 Kantonen, in denen
sie an der Regierung beteiligt sind (alle ausser BE), ihre Sitze zu halten. Die Gewinner
der Wahlen in die jurassische Exekutive waren die Freisinnigen, deren Kandidat den
2002 verlorenen Sitz mit der höchsten Stimmenzahl zurückerobern konnte. In Glarus
(wo die Sitzzahl von 7 auf 5 reduziert wurde) und in Bern verlor die FDP hingegen je ein
Regierungsmitglied. Der Sitzverlust in Bern war die einzige Änderung bei der SVP. Sie
behielt ihre Mitglieder in den Glarner, Graubündner und Zuger Exekutiven, versuchte
jedoch in Freiburg, Jura und Nidwalden vergeblich, eine Regierungsbeteiligung zu
erkämpfen. Auch 2006 bestätigte sich damit die Tendenz der Wählerinnen und Wähler
in den Kantonen, die SVP zwar in den Parlamenten zu stärken, ihr jedoch wenig Einfluss
in den nach dem Majorzsystem gewählten Regierungsgremien zu überlassen.

Bei den Ersatzwahlen im Kanton Appenzell Ausserrhoden gelang es der SP, auf Kosten
der FDP einen Sitz in der bis dahin vollständig aus FDP und SVP gebildeten Regierung zu
gewinnen. In Basel-Stadt, Thurgau und Zürich hingegen vermochten die Bürgerlichen
ihre Regierungssitze zu verteidigen. Im Thurgau setzte sich Jakob Stark (svp) klar gegen
die Parteilose Gabi Coray durch, im Kampf um die Nachfolge der Zürcher
Regierungsrätin Dorothee Fierz (fdp) war die Freisinnige Ursula Gut gegenüber der
Grünen Ruth Genner erfolgreich. In Basel-Stadt verteidigte Hanspeter Gass den
Regierungssitz der FDP nach dem Scheitern seiner freisinnigen Parteikollegin Saskia
Frei im ersten Wahlgang. 

Nach den acht Gesamterneuerungswahlen und den vier Ersatzwahlen waren Ende 2006
drei Frauen weniger an kantonalen Regierungen beteiligt als im Vorjahr. In Bern fanden
die zurückgetretenen Dora Andres (fdp) und Elisabeth Zölch (svp) keine weiblichen
Nachfolgerinnen, und mit Barbara Egger (sp) verblieb lediglich eine Frau im
Regierungsrat. In den Ausserrhoder Ersatzwahlen musste es die Parteilose Edith
Heuscher-Beeler ihrem Konkurrenten Matthias Weishaupt (sp) überlassen, in die
Fussstapfen von Regierungsrätin Alice Scherrer (fdp) zu treten. In allen übrigen
Kantonsregierungen blieb das Verhältnis zwischen Männern und Frauen unverändert.
Gesamtschweizerisch belegten die Frauen Ende 2006 damit noch 33 von 156
Regierungssitzen.

WAHLEN
DATUM: 01.01.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

Mit der Neubesetzung von vier der insgesamt sieben Regierungsratssitze waren die
Wahlen im April von Anfang an heftig umkämpft und öffneten die Möglichkeit für
deutliche Gewichtsverschiebungen. Die Ausgangsposition war für die FDP besonders
schwierig, da ihre beiden bisherigen Regierungsmitglieder Dora Andres und Mario
Annoni nicht mehr antraten. Die SP hatte den Sitz des ausscheidenden Samuel Bhend
zu verteidigen. Der vierte frei werdende Sitz gehörte Elisabeth Zölch von der SVP. Zur
Verteidigung ihrer zwei Sitze schickte die FDP Eva Desarzens und Hans-Jürg Käser in
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den Wahlkampf. Sie waren Teil des traditionellen gemeinsamen bürgerlichen Tickets mit
der SVP, die gleich 4 Kandidierende ins Rennen schickte: Neben den Bisherigen Urs
Gasche und Werner Luginbühl gehörten dazu Monique Jametti Greiner und Annelise
Vaucher. Ihnen gegenüber positionierte sich eine Links-Grüne Liste mit der Bisherigen
Barbara Egger, den neu kandidierenden Philippe Perrenoud und Andreas Rickenbacher
(alle sp) sowie dem Grünen Bernhard Pulver, der sich nach 2002 zum zweiten Mal
präsentierte. Neben Annelise Vaucher (svp) und Philippe Perrenoud (sp) bewarb sich
auch der bisherige Grossrat Maxime Zuber vom Parti socialiste autonome für den
garantierten Sitz für den Berner Jura. Der bürgerliche Machtanspruch auf sechs von
sieben Regierungssitzen und die damit verbundene Infragestellung der Formel aus 3
SVP, 2 FDP und 2 SP drückten dem Wahlkampf ihren Stempel auf. Bei einer mit 29,7%
praktisch unveränderten Beteiligung sorgten die Wahlberechtigten für ein
überraschendes Resultat, das die Mehrheiten im Regierungsrat auf den Kopf stellte.
Das grün-linke Bündnis konnte seine 4 Kandidaten allesamt durchbringen, wobei
Barbara Egger (sp) das beste Resultat aller Gewählten erzielte. Auf sie folgten mit Urs
Gasche und Werner Luginbühl die beiden bisherigen SVP-Vertreter sowie in dieser
Reihenfolge Bernhard Pulver (gp), Andreas Rickenbacher (sp), Hans-Jürg Käser als einzig
verbleibendes Ratsmitglied der FDP, und Philippe Perrenoud (sp), der das Rennen um
den Sitz für den Berner Jura für sich entscheiden konnte. Die bürgerlichen
Kandidatinnen Eva Desarzens (fdp), Monique Jametti Greiner (svp) und Annelise
Vaucher (svp) schieden auf den Plätzen acht bis zehn aus. Damit sank der Frauenanteil
in der Berner Regierung von drei auf eine verbleibende Regierungsrätin. Der nicht
erwartete deutliche Sieg der links-grünen Koalition wurde allgemein als Reaktion auf
den auch in bürgerlichen Kreisen als überzogen bezeichneten Machtanspruch der SVP
mit ihren vier Kandidaten gewertet. 9

Eidgenössische Wahlen

En vertu du dernier recensement, le canton de Berne (26 sièges) a dû abandonner un
siège et n’élire ainsi que 26 représentants du peuple. L’UDC est demeurée le principal
parti avec 29,6% des suffrages (progression d’un point) et a confirmé ses huit sièges. Si
la représentation démocrate du centre n’est composée que d’une femme, celle des
socialistes (28% des voix) comptera quatre personnes de chaque sexe. L’élection de
Simonetta Sommaruga au Conseil des Etats, ainsi que les départs de Stephanie
Baumann et d’Alexandre Tschäppät, ont permis l’accession au Conseil national de la
benjamine du parlement Evi Allemann, ainsi que du vice-président du syndicat FTMH
André Daguet. Le parti radical (14,8%, baisse de 2,4), malgré son apparentement avec
l’UDC, a perdu un siège au Conseil national. De plus, le président du Nouveau
mouvement européen Suisse (NOMES), Marc Suter, a perdu sa place au profit de la
jeune Christa Markwalder (année de naissance 1975). Les autres partis ont maintenu
leurs positions. Les Verts ont gardé leurs deux sièges, les évangéliques, l’UDF, les DS
ainsi que le PDC ont sauvé le leur. Ce dernier parti ne doit son maintien qu’à
l’apparentement tactique passé avec la Liste romande, formée d’autonomistes
jurassiens de tous les bords politiques. Le candidat sortant Remo Galli a cependant été
battu par le revenant Norbert Hochreutener, déjà conseiller national de 1995 à 1999 et
membre de la direction de l’Association suisse d’Assurances. 10

WAHLEN
DATUM: 19.10.2003
ROMAIN CLIVAZ

Sur les 46 sièges de la Chambre haute, 40 étaient à repourvoir en automne 2003. Si
l’élu d’Obwald avait été reconduit tacitement par manque de concurrence, celui
d’Appenzell Rhodes-Intérieurs et ceux de Zoug et des Grisons avaient déjà été attribués
selon les procédures cantonales respectives. Alors que lors des dernières élections
fédérales 17 sénateurs sortant ne s’étaient plus présentés, ils n’étaient cette fois plus
que six (3 radicaux, 2 pdc et 1 socialiste) à renoncer volontairement à leur mandat. Deux
sortants n’ont plus été réélus (les radicaux Michèle Berger-Wildhaber à Neuchâtel et
Jean-Claude Cornu à Fribourg). Le renouvellement des élus avait été nettement plus
important en 1999 avec 20 nouveaux membres. Sur les 19 conseillers nationaux désireux
de poursuivre leur activité parlementaire dans la chambre des cantons, trois y sont
parvenus : la bernoise Simonetta Sommaruga (ps), la zurichoise Trix Heberlein (prd),
ainsi que la bâloise Anita Fetz (ps). Le seul canton à envoyer deux femmes est demeuré
celui de Genève. Après le premier tour, les rapports de force politique n’avaient que
peu changé. La principale surprise est venue du canton de Berne où le parti radical,
dont la sortante Christine Beerli ne se représentait plus, a dû abandonner son siège à la
conseillère nationale socialiste Simonetta Sommaruga. Des deuxièmes tours ont eu lieu
dans six cantons avec 8 sièges à repourvoir (deux au Tessin et dans le canton de Vaud et

WAHLEN
DATUM: 19.10.2003
ROMAIN CLIVAZ

01.01.90 - 01.01.20 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



un dans les cantons de Neuchâtel, du Valais, de Fribourg et Schwyz). Le grand perdant
de ce deuxième tour a incontestablement été le PRD qui a perdu trois sièges. Dans le
canton de Schwyz, les radicaux ne sont pas parvenus à placer un nouvel élu après le
départ de leur représentant sortant. Dans les cantons de Neuchâtel et de Fribourg, ce
sont les sortants, respectivement Michèle Berger-Wildhaber et Jean-Claude Cornu, qui
n’ont pas été reconduits dans leur fonction. Pour expliquer les pertes à Schwyz et à
Fribourg, la raison la plus souvent invoquée a été le manque de soutien des
démocrates-chrétiens. Il est probable que les discussions au niveau fédéral aient eu
une influence sur la mobilisation des électeurs du PDC. Les élus radicaux se sont
retrouvés dans l’inconfortable situation d’avoir besoin des voix PDC, alors que leur parti
national acceptait l’idée du sacrifice d’un siège PDC au Conseil fédéral au profit de
l’UDC. Alors qu’en Suisse centrale c’est l’UDC qui en a bénéficié, en terre fribourgeoise
ce sont les socialistes qui ont hérité du siège. A Neuchâtel, c’est une droite divisée par
la présence de l’UDC au second tour qui a permis à la gauche de remporter la mise,
faisant de ce canton le premier à envoyer une délégation entièrement socialiste à
Berne. Dans les cantons de Vaud et du Tessin les tickets sortants, respectivement
socialiste/radical et démocrate-chrétien/radical, ont été reconduits alors que le
deuxième démocrate-chrétien valaisan a été confirmé. Pour la deuxième législature
consécutive, seuls les partis gouvernementaux sont représentés au Conseil des Etats.

C’est incontestablement le Parti radical, en passant de 18 à 14 élus, qui a été le grand
perdant de ces élections à la Chambre haute. D’une part, il cède trois sièges au PS, qui
dispose maintenant de neuf élus et égalise ainsi son meilleur résultat de 1979. Les
socialistes dépassent ainsi les démocrates du centre, qui avec un siège supplémentaire
(8 élus), réalisent toutefois leur meilleure performance. D’autre part, après douze ans
de domination, le PRD cède la première place au PDC (15 élus). La cause la plus souvent
invoquée pour expliquer cette débâcle radicale a été l’attitude du parti national. 11

Im Kanton Basel-Stadt verteidigte Anita Fetz (sp) ihren Sitz problemlos gegen den
gemeinsamen Kandidaten aller bürgerlichen Parteien, Andreas Albrecht (lp). Im Kanton
Basel-Landschaft konnte sich Claude Janiak (sp) deutlich gegen den bürgerlichen
Kandidaten Erich Straumann (svp) durchsetzen. Im Kanton Aargau distanzierte
Christine Egerszegi (fdp) ihre Konkurrentinnen Pascale Bruderer (sp) und Esther Egger
(cvp) und ihre Konkurrenten Geri Müller (gp) und Heiner Studer (evp) und wurde neben
dem Bisherigen Maximilian Reimann (svp) neu gewählt. Im Kanton Bern wurde
Simonetta Sommaruga (sp) problemlos wiedergewählt, den zweiten Sitz eroberte
Werner Luginbühl (svp), er liess seine Konkurrentinnen Franziska Teuscher (gp) und
Dora Andres (fdp) deutlich hinter sich. Im Kanton Genf zog mit Robert Cramer der erste
Grüne in den Ständerat ein, mit ihm zusammen wurde Liliane Maury-Pasquier (sp)
gewählt. Zu einer innerparteilichen Veränderung kam es im Kanton Jura, wo sich Anne
Seydoux-Christe (cvp) gegen ihre Parteikollegin Madeleine Amgwerd (bisher)
durchsetzte. Im Kanton Wallis wurde Jean-René Fournier (cvp) im ersten Wahlgang neu
in den Ständerat gewählt. 12

WAHLEN
DATUM: 21.10.2007
SABINE HOHL

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

In Erfüllung des Postulats Sommaruga (sp, BE) vom Vorjahr präsentierte der Bundesrat
den Bericht über die „Optionen für die Zusammenarbeit der Schweiz mit dem
Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB)“. Darin sprach sich die Regierung
für eine informelle und unverbindliche Zusammenarbeit mit dem ESRB aus, da diese
gegenwärtig am besten dem Interesse der Schweiz entsprechen würde. Eine
formalisierte Kooperation mit dem ESRB hielt der Bundesrat für verfrüht. 13

BERICHT
DATUM: 30.03.2011
ANITA KÄPPELI
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Landesverteidigung

Bevölkerungsschutz

Sur la base du rapport de sa CPS et des résultats de la consultation (23 des 25
participants se sont prononcés négativement sur cet objet), le Conseil des Etats a
décidé de classer l’initiative parlementaire Sommaruga (ps, BE), qui proposait qu’à
l’avenir, dans des situations de catastrophe et d’urgence, il soit possible de recourir
immédiatement à des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui n’ont
pas été formées et qui ont été incorporées dans le personnel de réserve.  14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.09.2008
ELIE BURGOS

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Mit der Überweisung eines Postulats Sommaruga (sp, BE) hat der Ständerat die
Regierung beauftragt zu prüfen, ob es sinnvoll wäre, mit der EU Verhandlungen über ein
Abkommen über die gegenseitig anerkannte regionaleuropäische Erschöpfung im
Patentrecht aufzunehmen. Mit einer solchen Regelung würde die Bestimmung
aufgehoben, dass nur offizielle Vertreiber patentrechtlich geschützte Waren
importieren dürfen. Diese Ausweitung der Zulassung von sogenannten Parallelimporten
auf patentgeschützte Güter würde nach Ansicht der Postulantin einen wesentlichen
Beitrag zur Senkung des hohen schweizerischen Preisniveaus leisten. In seinem gegen
Jahresende vorgestellten Bericht lehnte der Bundesrat derartige Verhandlungen ab.
Sein Hauptargument war, dass der bestehende Patentschutz und die damit
verbundenen Wettbewerbsbeschränkungen für die forschungsintensive schweizerische
Industrie (v.a. für die Pharmabranche) von überwiegender Bedeutung seien. 15

POSTULAT
DATUM: 22.11.2004
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr wurde die Diskussion über die Einführung des sogenannten Cassis-de-
Dijon-Prinzips (d.h. die volle Anerkennung der Zulassungsprüfungen anderer Länder,
auch wenn deren Vorschriften von den landeseigenen abweichen) weitergeführt. Die
Wettbewerbskommission sprach sich im April für den Warenverkehr mit der EU für
dieses Prinzip aus. Im Juni überwies der Ständerat eine Motion Hess (fdp, OW), welche
die einseitige Einführung des Cassis-de-Dijon-Prinzips für Importe aus der EU verlangt,
falls mit der EU keine Einigung erzielt werden kann. Unterstützung fand Hess auch bei
der Konsumentenschützerin Sommaruga (sp, BE). Diese führte ins Feld, dass unnötige
Sondervorschriften der Schweiz (z.B. bezüglich Deklaration) dazu führten, dass die
importierten Produkte durch die ausländischen Produzenten speziell verpackt werden
müssen. Damit werden Parallelimporte verunmöglicht, und die offiziellen Importeure
nützten diese Marktbeherrschung auf dem kaufkräftigen schweizerischen Markt zu
massiven Preiszuschlägen aus. Gemäss Sommaruga könnten, wo sich aus Gründen der
Gesundheitspolitik oder des Tierschutzes die Respektierung der strengeren
schweizerischen Normen aufdränge, Ausnahmen vom Prinzip erlaubt werden. Der
Bundesrat war zwar mit der Annahme der Motion einverstanden, wies aber auch darauf
hin, dass eine einseitige Einführung dieses Prinzips nicht unproblematisch wäre. So
würden etwa einheimische Produzenten benachteiligt, welche sich im Inland weiterhin
an die schweizerischen Sondervorschriften halten und im Export aber zusätzlich die
EU-Vorschriften respektieren müssten. 16

MOTION
DATUM: 02.06.2005
HANS HIRTER

Auf Antrag seiner Rechtskommission gab der Ständerat zwei parlamentarischen
Initiativen von Sommaruga (sp, BE) und Bonhôte (sp, NE) für einen Ausbau des
Konsumentenschutzes bei Internetkäufen und telefonisch abgeschlossenen
Geschäften Folge. Die Initianten wollten insbesondere ein ähnliches Widerrufsrecht
einführen, wie es bei Haustürverkäufen besteht. Der Nationalrat schloss sich jedoch
diesem Entscheid nicht an. Die Mehrheit seiner Rechtskommission berief sich auf die
Eigenverantwortung des Konsumenten. Sie hielt die Gefahr einer unzulässigen
Beeinflussung und Druckausübung durch die Verkäufer für unbedeutend, da diese
anders als bei Haustürverkäufen die Kunden nicht persönlich zu einem
Geschäftsabschluss drängen können. Gegen den Widerstand der Linken gab der
Nationalrat den beiden Initiativen mit 90 zu 66 resp. 95 zu 69 Stimmen keine Folge. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2008
HANS HIRTER
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Im Herbst beantragte der Bundesrat eine Teilrevision des Bundesgesetzes über den
unlauteren Wettbewerb (UWG). Es geht dabei um bessere Möglichkeiten zur
Bekämpfung einzelner Missstände bei geschäftlichen Angeboten. So sollen
insbesondere täuschende und irreführende Praktiken von Firmen, welche Einträge in
Branchenregister und ähnliches anbieten, unterbunden werden. Auch gegen
Verkaufsmethoden nach dem so genannten Schneeballprinzip soll neu mit dem UWG
vorgegangen werden können. Käufer von Waren und Dienstleistungen sollen zudem
besser vor unfairen Bestimmungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
geschützt werden. Schliesslich soll auch die Klageposition des Bundes verbessert
werden. Dieser könnte in Zukunft nicht nur dann eine in der Schweiz tätige Firma
einklagen, wenn durch deren unlauteres Geschäftsgebaren der Ruf der Schweiz im
Ausland gefährdet ist, sondern auch dann, wenn KMU und Konsumenten im Inland
geschädigt werden. Da heute derartige Delikte oft im Internet und in
grenzüberschreitendem Rahmen begangen werden, soll via Amtshilfebestimmungen
auch die Zusammenarbeit mit den Behörden anderer Staaten ausgebaut werden. Mit
dem Argument, dass dies auch vom Bundesrat in dieser UWG-Revision vorgeschlagen
werde, gab der Nationalrat einer vom Ständerat angenommenen parlamentarischen
Initiative Sommaruga (sp, BE: 06.489) für ein Verbot von unfairen Bestimmungen in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine Folge. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.09.2009
HANS HIRTER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Ständerat überwies eine Motion David (cvp, SG) als Postulat. Es verlangte, dass die
Kosten der berufsorientierten Weiterbildung als Weiterbildungskosten steuerlich in
Abzug gebracht werden können. In seiner Antwort auf eine Interpellation Sommaruga
(sp, BE) (Int. 04.3429) stellte der Bundesrat eine Aufstellung der Steuerabzüge und
welche Einkommensklassen davon profitierten, auf Ende Jahr in Aussicht. 19

MOTION
DATUM: 27.12.2004
MAGDALENA BERNATH

In der Sommersession widmete sich der Ständerat dem Hauptteil der
Unternehmenssteuerreform II, den Verbesserungen der steuerlichen
Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen. Kernstück
bildet die Eliminierung der Doppelbesteuerung ausgeschütteter Gewinne, wozu eine
Teilbesteuerung der Dividenden eingeführt wird. Eintreten war unbestritten. Der Rat
lehnte den Rückweisungsantrag einer Minderheit Sommaruga (sp, BE) ab, welche die
Vorlage auf jenen Bereich beschränken wollte, bei dem eine Kapitalgesellschaft
gegenüber einer Personengesellschaft tatsächlich benachteiligt ist und im Fall einer
Teilbesteuerung von ausgeschütteten Gewinnen eine Beteiligungsgewinnsteuer vorsah.
In der Detailberatung folgte der Rat den Anträgen seiner WAK: So verwarf er den von
einer SP-Minderheit nochmals eingebrachten Wunsch auf Einführung einer
Beteiligungsgewinnsteuer mit Hinweis auf das klare Verdikt des Stimmvolkes bei der
Abstimmung über die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer. Bei der Milderung der
wirtschaftlichen Doppelbelastung entschied er, im Geschäftsvermögen die Dividenden
auf Bundesstufe zu 50%, im Privatvermögen zu 60% teilzubesteuern, wobei jeweils eine
Mindestbeteiligung von 10% vorausgesetzt wird. Der Bundesrat hatte die Teilsteuersätze
zunächst auf 60% resp. 80% fixieren wollen und auf eine qualifizierte Beteiligung
verzichtet. Bundesrat Merz schloss sich nun den Vorschlägen der Kommission an. Durch
diesen Beschluss sind die Kantone an die Mindestbeteiligungsquote gebunden, es steht
ihnen aber frei, wie hoch sie die Teilbesteuerung ansetzen. Oppositionslos gewährte
der Ständerat den Kantonen die Möglichkeit, die Gewinnsteuer an ihre Kapitalsteuer
anzurechnen und so auch auf Stufe Unternehmen eine Doppelbelastung auszumerzen.
Beim Quasi-Wertschriftenhandel (Unterscheidung von privaten und gesellschaftlichen
Kapitalgewinnen) optierte die kleine Kammer für eine grosszügigere Bestimmung als der
Bundesrat. So stellen Veräusserungsgewinne aus Finanzanlagen im Prinzip kein
Einkommen dar, ausgenommen, der jährliche Erlös beträgt mehr als 50'000 Fr.
innerhalb von zwei Jahren und die Summe der getätigten An- und Verkäufe macht
wertmässig mindestens viermal das zu Beginn des Steuerjahres vorhandene
Wertschriftenvermögen aus. Das Gesetz passierte die Gesamtabstimmung mit 28:7
Stimmen.

Im Nationalrat beurteilte die Linke die Reform in der Eintretensdebatte als
verfassungswidrig, weil sie dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit widerspreche. Die Bürgerlichen argumentierten, die Förderung des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.2006
MAGDALENA BERNATH
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Risikokapitals und der KMU löse Wachstumsimpulse aus; die Schweiz brauche die
Reform, um ihre Stellung im internationalen Wettbewerb zu halten und zu stärken. Mit
114:66 Stimmen lehnte der Rat einen Nichteintretensantrag einer Minderheit
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) ab und mit offensichtlichem Mehr einen
Rückweisungsantrag Fässler (sp, SG), sich auf jenen Bereich zu beschränken, in dem
eine Kapitalgesellschaft gegenüber einer Personengesellschaft tatsächlich benachteiligt
ist. In der Detailberatung beschloss der Nationalrat gegen den Willen des Bundesrates,
Gewinnausschüttungen sowohl des Geschäfts- als auch des Privatvermögens künftig
nur noch zu 50% zu besteuern; der Ständerat hatte beim Privatvermögen eine Quote
von 60% vorgesehen. Die Vorschläge der Linken, auf die Teilbesteuerung ganz zu
verzichten oder diese davon abhängig zu machen, dass die Gewinne der Gesellschaft
zuvor tatsächlich voll besteuert wurden, scheiterten ebenso wie der Versuch, eine stark
begrenzte Beteiligungsgewinnsteuer einzuführen resp. den Kantonen zu verbieten, die
Gewinnsteuer an ihre Kapitalsteuern anzurechnen, um eine Akzentuierung des
kantonalen Steuerwettbewerbs zu verhindern. Bei der Besteuerung der Quasi-
Wertschriftenhändler unterstützte der Nationalrat einen Antrag Steiner (fpd, SO), der
bei der Frage der Abgrenzung eine Steuerpflicht auch für private Kapitalgewinne
festhält, wenn Wertschriften und andere Finanzanlagen in zwei aufeinander folgenden
Steuerjahren je viermal umgeschlagen werden. Im Unterschied zum Bundesrat, der den
Abzug privater Schuldzinsen auf den Betrag der steuerbaren Vermögenserträge
beschränken wollte, hielt der Nationalrat am heutigen Schuldzinsüberhang von 50'000
Franken fest. Er wich damit auch vom Ständerat ab, der den Schuldzinsüberhang nur
noch für Grundpfandschulden zulassen wollte. Die Vorlage, die in der aktuellen Form
kurzfristig geschätzte Mindereinnahmen von 120 Mio Fr. für den Bund (zuzüglich 108 bis
163 Mio für die AHV) zur Folge hat, passierte die Gesamtabstimmung gegen den
Widerstand des links-grünen Lagers mit 115:65 Stimmen. Bereits vor der Abstimmung
hatte die SP-Fraktion ein Referendum gegen das Bundesgesetz angekündigt. 20

Im Sommer behandelte der Ständerat die Vorlage zu den Sofortmassnahmen im
Bereich der Ehepaarbesteuerung. Eintreten war unbestritten. In der Detailberatung
sprach sich der Rat mit 25:10 Stimmen für den neuen Verheiratetenabzug auch für
Paare aus, bei denen nur ein Partner erwerbstätig ist, und verwarf damit einen
Minderheitsantrag Sommaruga (sp, BE), welcher diesen streichen wollte. Die Vorlage
passiert die Gesamtabstimmung mit 35:0 Stimmen.

Im Nationalrat hatten ein Nichteintretens- und zwei Rückweisungsanträge keine
Chance: Eine Minderheit Genner (gp, ZH) fand es unverständlich, vor dem anstehenden
Systementscheid Splitting/Individualbesteuerung kostspielige Sofortmassnahmen zu
beschliessen. Eine Minderheit Jacqueline Fehr (sp, ZH) forderte statt des neuen
Verheiratetenabzugs eine Tarifanpassung, um keine Ungerechtigkeit bei den
Rentnerpaaren zu schaffen, während Wäfler (edu, ZH) das Steuersystem auf den
Haushalt als wirtschaftliche Einheit abstützen wollte. Gemäss Bundesrat Merz schaffe
eine Tarifanpassung statt des Verheiratetenabzugs neue Probleme. In der
Detailberatung unterlag ein Minderheitsantrag von Jacqueline Fehr (sp, ZH), der statt
des Verheiratetenabzugs auch für pensionierte Ehepaare, die über zwei
Renteneinkommen verfügen, den höheren Zweiverdienerabzug vorsah. Bundesrat Merz
lehnte den Zweiverdienerabzug für Rentner vor allem aus finanziellen Gründen ab. Die
Kommissionssprecher Zuppiger (svp, ZH) und Favre (fdp, VD) räumten eine
Benachteiligung der verheirateten Rentner ein, doch schien ihnen diese im Hinblick auf
das neue Steuersystem, das in absehbarer Zeit realisiert werden soll, vertretbar. Die
Vorlage, die Mindereinnahmen von 650 Mio Fr. (davon 540 Mio für den Bund) zur Folge
hat, wurde in der Gesamtabstimmung gegen Stimmen aus dem links-grünen Lager
angenommen. Das Geschäft passierte die Schlussabstimmung im Ständerat mit
Einstimmigkeit und im Nationalrat mit 166:0 Stimmen bei 19 Enthaltungen. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2006
MAGDALENA BERNATH

Eine Motion Kiener Nellen (sp, BE) und eine Motion Sommaruga (sp, BE) (Mo. 07.3650)
wollten eine Meldepflicht bei unerklärlichem Einkommens- und Vermögenszuwachs
beziehungsweise eine Meldepflicht bei Steuerhinterziehung und Steuerbetrug
einführen. Während erstere den Bundesrat aufforderte, die Steuerbehörden zur
Meldung an die Justizbehörden bei unerklärlichem Einkommens- oder
Vermögenszuwachs von natürlichen oder juristischen Personen zu verpflichten,
verlangte die zweite Motion, dass gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, die
sicherstellen, dass bei Nachsteuerverfahren die nichtentrichteten
Sozialversicherungsbeiträge vollständig eingefordert und zu Unrecht bezogene

MOTION
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öffentliche Leistungen zurückgefordert werden können. Die Motion Kiener Nellen
lehnte der Nationalrat deutlich mit 64 zu 115 Stimmen ab. Die Motion Sommaruga
hingegen verfehlte nur knapp die Annahme im Ständerat mit 16 zu 17 Stimmen. 22

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

In der Frühlingssession nahm die kleine Kammer eine im Vorjahr bereits vom
Nationalrat gebilligte Motion der CVP-Fraktion (Mo. 03.3311) an, welche die
Überprüfung von Aufgaben und Leistungen des Bundes und der Strukturen der
Bundesverwaltung sowie die Durchforstung der Rechtserlasse forderte. Das Parlament
überwies auch eine Motion von Ständerat Altherr (fdp, AR) (Mo. 04.3811) und eine in die
gleiche Richtung zielende Motion von Nationalrat Favre (fdp, VD) (Mo. 04.3810), welche
eine detaillierte Erfassung der Aufgaben und Aufträge der Bundesverwaltung und deren
Kosten verlangten und, unter Einbezug der Kantone, die Benennung der Schwerpunkte
künftiger Staatstätigkeit. Um zu verhindern, dass der Bundeshaushalt in den
kommenden Jahren wieder aus dem Ruder läuft, stimmten die Räte einer Motion
Schweiger (fdp, ZG) (Mo. 04.3518) zu, gemäss der die Ausgaben 2008 den Voranschlag
2004 um maximal 3 Mia Fr. überschreiten dürfen, wobei die Mehrausgaben so weit wie
möglich für wachstumspolitisch sinnvolle Aufgaben einzusetzen sind. Finanzminister
Merz appellierte an das Parlament, zur Umsetzung konsequent Hand zu bieten. In der
Wintersession überwies der Ständerat schliesslich eine Motion Lauri (svp, BE) (Mo.
05.3287) , welche von der Regierung verlangt, die finanzpolitisch prioritären
Strukturreformen so zu gestalten, dass sich die Mehrausgaben unter Berücksichtigung
der Konjunktur möglichst auf die Teuerung beschränken. Die Reformen sollen sich vor
allem auf die Bereiche Verkehr, Bildung, Soziales und Landwirtschaft konzentrieren.
Ausführlich debattiert, aber mit 18:13 Stimmen abgelehnt wurde ein Postulat
Sommaruga (sp, BE) (Po. 05.3597), das als „Gegenrecht“ zur Schuldenbremse auf der
Ausgabenseite ein Gesetz zur Gegenfinanzierung von Steuersenkungen anregte. 23

MOTION
DATUM: 08.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Im Berichtsjahr wurden die Beratungen über die Neuordnung des Strommarktes
fortgeführt, es konnten jedoch noch nicht alle Differenzen ausgeräumt werden. Der
Ständerat widmete sich dem Geschäft in der Herbstsession. Seine vorberatende
Kommission hatte die Vorlage gebündelt und legte dem Plenum nur noch das
Stromversorgungsgesetz vor. In dieses wurde die Änderung des Energiegesetzes
(Förderung erneuerbarer Energien) als Anhang integriert. Auf die Änderung des
Elektrizitätsgesetzes sollte vorerst verzichtet werden. Der Rat trat auf die Vorlage ein.
Gemäss dem Vorschlag seiner Kommission entschied er, den Strommarkt in 2 Schritten
zu öffnen; in der ersten Etappe nur für Grossverbraucher und erst nach Ablauf von 5
Jahren auch für KMU und private Haushalte. Der zweite Öffnungsschritt wurde dem
fakultativen Referendum unterstellt. Ein Einzelantrag von Slongo (cvp, NW), den Markt
sofort für alle Firmen zu öffnen, lehnte der Rat mit 29:7 Stimmen klar ab.  Auf Antrag
seiner Kommission beschloss der Ständerat einstimmig, dass die grossen
Elektrizitätswerke ihre Netze in Aktiengesellschaften überführen und diese innert fünf
Jahren in eine nationale Netzgesellschaft integrieren müssen. Damit kam er sowohl den
Linken als auch den Anhängern eines unverfälschten Marktes entgegen, schaffte aber
eine weitere Differenz zum Nationalrat. Bereits die Eintretensdebatte zu den
erneuerbaren Energien zeigte grundsätzliche Differenzen zwischen Ratsrechter und
Ratslinker. Während linke und grüne Votanten eine weitergehende Unterstützung
forderten, warnten bürgerliche Vertreter vor zu grossen Erwartungen und erklärten,
man könne die Atomkraftwerke nicht einfach beiseite lassen. Der Rat beschloss, dass
die Wasserkraft bis zum Jahr 2030 um 5% ausgebaut werden soll. Die Kommission hatte
eine Steigerung von 7-8% angestrebt. Eine knappe Mehrheit mit Sommaruga (sp, BE) an
der Spitze lehnte diesen Vorschlag ab, weil sie befürchtete, dass dadurch der
Gewässerschutz noch stärker unter Druck geraten könnte. Als weitere Differenz zum
Nationalrat beschloss der Ständerat ein Sparziel. Der Endenergieverbrauch der privaten
Haushalte soll bis zum Jahr 2030 mindestens auf dem heutigen Niveau stabilisiert
werden. Den weitergehenden Antrag von Fetz (sp, BS), den Haushalt-Stromverbrauch
bis 2030 um 15% zu senken, lehnte die kleine Kammer deutlich ab. Nach kurzer
Diskussion nahm der Rat sodann einen Einzelantrag von Lauri (svp, BE) an, wonach im
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Gesetz unterstrichen werden soll, dass neue Anlagen zur Energieerzeugung nur an
geeigneten Standorten errichtet werden dürfen. Dem Antragssteller ging es dabei in
erster Linie um Windkraftwerke. Bei der Einspeisevergütung für die Übernahme von
Strom aus erneuerbaren Energien entschied der Ständerat mit 31:4 Stimmen, dass die
Konsumenten einen Zuschlag von bis zu 0,5 Rappen pro Kilowattstunden zahlen sollen.
Die Kommission wollte Unternehmen mit Elektrizitätskosten von mehr als 10% der
Bruttowertschöpfung ganz von der Abgabe zur Finanzierung der Einspeisevergütung
befreien. Der Rat sprach sich mit 26:12 Stimmen dafür aus, Unternehmen mit hohem
Elektrizitätsverbrauch nur teilweise von dieser Gebühr zu entlasten. Im Gegensatz zum
Nationalrat möchte er auch den Strom aus neuen kleinen Wasserkraftwerken mit einer
Leistung bis zu 10 Megawatt kostengerecht vergüten und damit einen finanziellen Anreiz
zum Ausbau der Wasserkraft schaffen. Stark umstritten war die Verteilung der
Fördergelder auf die verschiedenen erneuerbaren Energien. Die Kommission wollte die
maximale Vergütung pro eingespeister Kilowattstunde (kWh) auf das dreifache des
Marktpreises beschränken. Da bei der Fotovoltaik die Produktionskosten weit über dem
dreifachen Strompreis liegen, wäre diese Vergütung für sie nicht kostendeckend.
Sommaruga (sp, BE) plädierte dafür, die Fotovoltaik nicht durch diese Obergrenze
faktisch von einer Weiterentwicklung auszuschliessen, sondern einen fixen Anteil von
höchstens15% der Einnahmen aus der Einspeisevergütung für ihre Förderung
einzusetzen. Dieser Vorschlag unterlag mit 23:22 Stimmen, wobei Ratspräsident
Büttiker (fdp, SO) den Stichentscheid fällte. Der Rat beschloss mit 25:18 Stimmen dem
Antrag von Epiney (cvp, VS) zu folgen und die maximale Vergütung pro eingespeister
kWh anfänglich auf das Fünffache, später auf das Vierfache und nach 11 Jahren auf das
Dreifache des Marktpreises zu beschränken.

Die Vorlage ging zur Differenzbereinigung zurück an den Nationalrat. Dieser schloss sich
in der Wintersession in den wesentlichen Punkten dem Ständerat an. Er war mit der
Bündelung des Geschäfts in einer einzigen Vorlage, mit der nationalen Netzgesellschaft
und mit dem Ziel der Verbrauchsstabilisierung bis 2035 einverstanden. Beim
Netzzugang blieb hingegen eine gewichtige Differenz zur kleinen Kammer bestehen. Der
Nationalrat befürwortete zwar, den Strommarkt in zwei Schritten zu öffnen und die
vollständige Liberalisierung dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Gegen den
Widerstand der linken Ratsmitglieder stimmte er aber mit 91:85 Stimmen einem
Minderheitsantrag von Rutschmann (svp, ZH) zu. Gemäss diesem Entscheid können sich
Kleinunternehmen zusammenschliessen und bereits in der ersten
Liberalisierungsetappe vom freien Marktzugang profitieren, falls sie einen gemeinsamen
Jahresverbrauch von mindestens 100 Megawattstunden aufweisen. Eine weitere
Differenz blieb beim Artikel über Massnahmen zur Sicherstellung der Stromversorgung
bestehen. Der Nationalrat folgte dem Kommissionsvorschlag und beschloss,
erneuerbare Energien bei der Strombeschaffung zu bevorzugen. Ein Minderheitsantrag
von Rutschmann (svp, ZH), der forderte, in diesem Punkt der kleinen Kammer zu folgen
und erneuerbare Energien nicht zu privilegieren, wurde mit 103:75 Stimmen abgelehnt.
Bei der Förderung von erneuerbaren Energien folgte der Nationalrat dem Antrag seiner
Kommission und beschloss, die Mehrkosten für den Ökostrom auf die Strompreise aller
Konsumenten zu überwälzen und einen Zuschlag von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde
(kWh) zu erheben. Der Ständerat hatte einen Zuschlag von 0,5 Rappen beschlossen. Ein
Minderheitsantrag, der besonders stromintensive Unternehmen vom Zuschlag
ausnehmen wollte, wurde im Nationalrat mit 116:57 Stimmen verworfen. Ebenfalls
abgelehnt wurden zwei Minderheitsanträge die anstrebten, den Zuschlag bei 0,3 bzw.
bei 0,5 Rappen pro kWh festzusetzen. 24

Le Conseil des Etats a débattu de deux motions visant à l’édiction de prescriptions de
consommation pour les appareils de télévision numérique. La transition vers la
technologie digitale implique une forte croissance à court terme du nombre d’appareils
de ce type. Or, ces appareils ne connaissent que deux modes : fonctionnement et
veille. Même en veille, l’appareil requiert l’alimentation du réseau à des fins
d’actualisation des programmes et de reconnaissance des canaux numériques. La
diffusion de ces appareils va donc à elle seule occasionner une hausse de la
consommation d’énergie électrique estimée entre 1 et 2% d’ici fin 2008. Forts de ce
constat, la conseillère aux Etats Sommaruga (ps, BE) et la commission de
l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats
(CEATE-CE) ont déposé des motions visant à l’édiction de normes de consommation
pour ces appareils au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur l’énergie
et des ordonnances s’y rapportant. Le Conseil des Etats a adopté la motion de la
CEATE-CE et la conseillère Sommaruga a par conséquent retiré la sienne. Le Conseil
national, malgré l’opposition d’une minorité emmenée par des députés UDC, a
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approuvé la motion par 110 voix contre 30. 25

Enfin, le parlement a débattu des propositions d’incitations à destination des privés. Le
Conseil des Etats a approuvé, par 26 voix contre 7, une motion Simonetta Sommaruga
(ps, BE) (mo. 08.3570) visant à encourager les propriétaires à améliorer le rendement
énergétique de leurs bâtiments par une meilleure information, par des incitations
fiscales, ainsi que par l’affectation d’une partie du produit de la taxe sur le CO2. La
chambre haute a en outre traité les motions en cette matière adoptées par le Conseil
national l’année précédente. Elle a ainsi adopté la motion Leutenegger (prd, ZH) visant à
modifier l’ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le
cadre de l’impôt fédéral direct pour permettre une répartition de l’investissement
déductible sur plusieurs années (une seule actuellement). Sur proposition de sa CEATE
et à la demande du Conseil fédéral, elle l’a cependant transformée en mandat
d’examen, de sorte qu’elle soit examinée dans le contexte plus large des mesures de
performance énergétique. Elle a fait de même avec la motion du groupe démocrate-
chrétien (mo. 07.3031) du Conseil national visant à réviser la loi fédérale sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) pour exonérer
de l’impôt le capital épargné destiné à financer des assainissements améliorant
l’efficacité énergétique des immeubles. Le Conseil fédéral a reçu le mandat d’examiner
et de faire rapport sur l’opportunité d’une telle révision de la LHID. Dans les deux cas, la
CEATE-CE a rappelé que, depuis le dépôt et l’adoption de ces motions par le Conseil
national, le DETEC a présenté un plan d’action et qu’un programme de mesures
concrètes était en préparation. Elle a également souligné que les déductions existantes
entraînent une complexification excessive du système fiscal et que ces incitations ne
sont ni efficaces, ni efficientes. Le Conseil des Etats a en outre rejeté une motion
Müller (prd, AG) (mo. 07.3010) allant dans le même sens, au motif qu’elle aurait permis
de déduire un montant supérieur à l’investissement consenti pour la rénovation. 26

MOTION
DATUM: 16.12.2008
NICOLAS FREYMOND

À la suite du Conseil des Etats l’année précédente, le Conseil national a approuvé de
justesse, par 85 voix contre 84, une motion Simonetta Sommaruga (ps, BE) visant à
encourager les propriétaires à améliorer le rendement énergétique de leurs bâtiments
par une meilleure information, par des incitations fiscales, ainsi que par l’affectation
d’une partie du produit de la taxe sur le CO2. Le plénum a ainsi suivi la majorité de sa
commission de l’énergie, laquelle a jugé que cette motion complétait adéquatement
l’initiative Hegetschweiler, alors que la minorité, issue des rangs du PLR et de l’UDC, la
jugeait superflue, étant donné que toutes les mesures proposées sont déjà à l’étude
(certificat énergétique unique pour les bâtiments) ou en voie d’application
(« Programme bâtiments »). 27

MOTION
DATUM: 19.03.2009
NICOLAS FREYMOND

Kernenergie

En fin d’année, le Conseil des Etats s’est saisi du projet d’arrêté fédéral concernant
l’approbation et la mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile
dans le domaine de l’énergie nucléaire. Ce projet comporte d’une part l’approbation
des Conventions de Paris (1960) et de Bruxelles (1963), du Protocole commun de 1988
et des protocoles d’amendement de 2004, et d’autre part l’adaptation en conséquence
du droit suisse par une révision totale de la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité
civile en matière nucléaire (LRCN). Les révisions de ces deux conventions
internationales survenues entre 1998 et 2004 (protocoles d’amendements) ont
principalement débouché sur la fixation d’un montant minimal de couverture des
risques nucléaires et l’institution d’un système d’indemnisation. Ce dernier comporte
trois tranches : la première, d’un montant de 700 millions d’euros (environ 1'050
millions de francs), provient des ressources des exploitants d’installations nucléaires, le
cas échéant de leur assurance ; la deuxième, de 500 millions d’euros (environ 750
millions de francs), est fournie par l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’installation ;
la troisième, de 300 millions d’euros (environ 450 millions de francs), est à la charge de
l’ensemble des Etats parties aux conventions, en fonction d’une clé de répartition.
L’adaptation de la législation, quant à elle, se traduit par l’augmentation du montant de
la couverture d’assurance obligatoire qui passe de 1 milliard de francs plus 10% pour les
intérêts et frais de procédure à 1,8 milliard de francs plus 10%. Suivant la proposition de
sa commission, le Conseil des Etats a décidé d’entrer en matière. Par 33 voix contre 11,
il a rejeté une proposition Fetz (ps, BS), soutenue par les socialistes et les Verts, de
renvoyer le projet au Conseil fédéral avec le mandat de déterminer concrètement et de
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façon chiffrée les dégâts potentiels que pourrait provoquer un accident nucléaire de
faible, moyenne, forte ou très forte gravité dans une centrale nucléaire suisse, de sorte
à ce qu’un nouveau projet comporte un montant de garantie « réaliste ». Si les
dispositions relatives à l’approbation des conventions et protocoles ont été adoptées
sans discussion, celles concernant la révision de la LRCN ont quant à elles suscité des
désaccords. Par 23 voix contre 17, les sénateurs ont refusé une proposition de minorité
Sommaruga (ps, BE) et Lombardi (pdc, TI) visant à augmenter le montant total de la
couverture de 1,8 à 2,25 milliards de francs plus 10%. Par 27 voix contre 9, la Chambre
haute a également rejeté deux propositions Fetz (ps, BS) visant à une hausse, d’une
part, de la couverture privée prise par l’exploitant de „au moins 1 milliard“ à 50 milliards
de francs et, d’autre part, de la couverture assurée par la Confédération d’au moins
500 milliards de francs au lieu de 1,8 milliard. Au final, le Conseil des Etats a adopté le
projet du Conseil fédéral sans amendement par 27 voix contre 8 et 2 abstentions. 28

Alternativenergien

Le Conseil des Etats s’est déclaré favorable à la création d’un fonds solaire en
approuvant, par 20 voix contre 13, une motion Simonetta Sommaruga (ps, BE) chargeant
le Conseil fédéral de présenter un projet comportant un fonds d’un milliard de francs
pour promouvoir et soutenir l’installation de capteurs solaires thermiques. Limité à fin
2012, ce fonds serait alimenté par la Confédération (pour 2/3) et par les entreprises
électriques (1/3). Le Conseil national  a quant à lui rejeté tacitement une motion
Ineichen (plr, LU) au contenu identique. 29

MOTION
DATUM: 11.06.2009
NICOLAS FREYMOND

Contrairement au Conseil des Etats l’année précédente, le Conseil national a rejeté
tacitement la motion Simonetta Sommaruga (ps, BE) en faveur de la création d’un fonds
solaire doté d’un milliard de francs et destiné à la promotion de l’installation de
capteurs solaires thermiques. Le plénum a suivi sa CEATE, qui jugeait la motion
incompatible avec les objectifs de la politique financière de la Confédération. 30

MOTION
DATUM: 08.03.2010
NICOLAS FREYMOND

Erdöl und Erdgas

La CEATE-CE a présenté un rapport intermédiaire concernant l’élaboration d’une
statégie globale des grandes centrales électriques et invité la chambre haute à
reprendre sans délai l’examen du projet gouvernemental de modification de la loi sur le
CO2 visant à y introduire l’exemption de la taxe sur le CO2 des centrales thermiques à
combustibles fossiles. En effet, l’arrêté fédéral en vigueur échéant au 31 décembre
2010, la commission a jugé qu’elle ne serait pas en mesure de présenter son projet dans
les délais requis, notamment en raison de la difficulté à concilier les intérêts divergents
non seulement des trois entreprises exploitant des centrales nucléaires, mais aussi des
trois cantons sur le territoire desquels se trouvent ces centrales. Partageant le souci
que l’exemption soit reconduite dès le 1er janvier 2011, le Conseil des Etats a repris
l’examen du projet gouvernemental lors de la session de printemps. Les sénateurs ont
tout d’abord décidé de limiter à 500 MW la production pouvant bénéficier de
l’exemption de la taxe sur le CO2. Les discussions se sont ensuite concentrées sur la
question de la part des émissions compensables à l’étranger. Si le Conseil fédéral
souhaitait élever la limite maximale à 50%, la majorité de la CEATE-CE a proposé de la
maintenir à 30%, tout en autorisant le gouvernement à l’augmenter à 50% à condition
que l’approvisionnement du pays l’exige. À la faveur d’une alliance de circonstance
entre la droite pronucléaire et les écologistes, les sénateurs ont toutefois suivi une
minorité Cramer (pe, GE) et décidé, par 20 voix contre 17, que les émissions devraient
être intégralement compensées en Suisse, au motif qu’il n’y avait aucune raison de
favoriser le gaz et que les mesures de compensation profiteraient ainsi à l’économie
nationale. Suivant une minorité Sommaruga (ps, BE), la chambre haute a jugé opportun,
par 16 voix contre 15, d’assimiler les investissements dans les énergies renouvelables à
des mesures compensatoires. Par ailleurs, la chambre des cantons a suivi le Conseil
fédéral et approuvé, par 19 voix contre 16, une disposition transitoire limitant le champ
d’application de l’obligation d’utilisation de la chaleur résiduelle aux nouvelles centrales
afin que la transformation de la centrale de Chavalon (VS) demeure possible. Au vote
sur l’ensemble, les sénateurs ont approuvé la loi ainsi modifiée par 27 voix contre 1. 

Au Conseil national, la restriction de la portée de l’exemption a suscité de vifs débats.
La limitation de l’exemption à 500 MW a été rejetée, par 101 voix contre 69, au motif
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qu’elle restreignait de façon arbitraire et excessive la portée de l’exemption à la seule
centrale de Chavalon (400 MW), remettant clairement en cause la possibilité de
recourir aux centrales à gaz comme solution transitoire au problème
d’approvisionnement électrique. Quant aux modalités de compensation, le plénum a
suivi une minorité Wasserfallen (plr, BE) en optant, par 105 voix contre 72, pour un
plafonnement de la part compensée à l’étranger à 30% assorti de la possibilité pour le
Conseil fédéral de la porter à 50% si l’approvisionnement du pays l’exige. Contre les
représentants du lobby nucléaire, d’une part, et plusieurs députés écologistes et verts
libéraux, d’autre part, la majorité a estimé que l’obligation de compenser intégralement
les émissions sur le territoire national rendrait impossible la construction de centrales
à gaz pour d’évidentes raisons économiques. Enfin, par 92 voix contre 70, la chambre
basse a supprimé la disposition transitoire dispensant la centrale de Chavalon de
l’obligation d’utiliser la chaleur résiduelle. 

Lors de l’élimination des divergences, le Conseil des Etats a maintenu ses décisions
concernant les trois points les plus controversés. Sur proposition de sa commission, le
Conseil national a supprimé toute possibilité de dérogation à la limite des 30%
d’émissions compensées à l’étranger, mais il a maintenu les deux autres divergences.
Les sénateurs se sont finalement ralliés à la chambre basse sur ces derniers points de
désaccord. En votation finale, c’est respectivement à l’unanimité et par 126 voix contre
61 que la modification de la loi sur le CO2 a été adoptée. 31

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Après le Conseil national, le Conseil des Etats a accepté d’abolir le monopole de
Swisscom sur la téléphonie traditionnelle (le « dernier kilomètre »). Suivant leur
commission des transports et des télécommunications (CTT-CE), les conseillers aux
Etats sont toutefois allés plus loin que leurs homologues du National, en ouvrant à la
concurrence l’accès aux canalisations de câbles, à l’interconnexion, aux lignes louées et
à l’accès au haut débit. Cette décision touchait également Cablecom sur le câble
coaxial. La proposition du gouvernement de dégroupement total a été repoussée. Pour
s’assurer que la concurrence fonctionnera dans l’accès à haut débit, le Conseil des
Etats a prévu une clause de sécurité. Trois ans après l’entrée en vigueur de la
libéralisation, les opérateurs qui n’auront pas investi pour se doter de leurs propres
infrastructures et faire jouer la concurrence dans l’ensemble du pays pourront être
exclus du marché par les autorités. Les sénateurs ont par ailleurs voulu anticiper les
développements technologiques futurs, en précisant que le parlement pourra
libéraliser « d’autres formes d’accès » en fonction de « l’évolution technique et
économique ». Ils se sont également prononcés en faveur de l’amélioration de la
protection des consommateurs et de la lutte contre les messages publicitaires non
sollicités. Au vote final, la révision de la loi sur les télécommunications a été adoptée
par 22 voix contre 7. L’opposition est venue des représentants de la gauche et de
quelques radicaux. Toutes leurs tentatives visant à encadrer strictement l’ouverture du
marché ont été tenues en échec. Seule la motion Sommaruga (ps, BE), demandant
davantage de transparence dans les tarifs de télécommunications, a passé la rampe. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Le Conseil fédéral a présenté le rapport sur la libéralisation du marché des
télécommunications en réponse au postulat de la CTT-CE que lui avait transmis le
Conseil des Etats l’année précédente. L’analyse de la mise en œuvre de la révision de la
loi sur les télécommunications (LTC) a conclu que le pays était bien desservi notamment
grâce aux prestations de base fournies à travers le service universel. Le gouvernement a
estimé que l’ouverture du marché a produit d’excellents résultats dans le domaine de la
téléphonie fixe. Il s’est en outre réjoui de l’actuelle dynamique d’investissements en
faveur de l’extension du réseau à fibre optique. Il s’est par contre montré insatisfait de
l’évolution des marchés de la téléphonie mobile et des connexions à large bande sur les
réseaux fixes, dont les niveaux de prix sont jugés excessifs en comparaison européenne.
Afin d’y remédier, plusieurs options ont été évoquées, notamment l’extension du droit
de co-utilisation des réseaux de l’opérateur historique, actuellement limité au réseau
de lignes en fil de cuivre. L’opportunité d’octroyer à la Commission de la
communication (Comcom) la compétence d’intervenir d’office est également
envisagée. Par ailleurs, la complexification du marché résultant du progrès
technologique exige une meilleure protection des consommateurs et des mineurs,
exposés à de nouvelles pratiques abusives ou indésirables de la part de fournisseurs
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peu scrupuleux (démarchage téléphonique non souhaité, services à valeur ajoutée non
sollicités, etc.). Bien qu’il ait souligné que les solutions à ces divers problèmes
exigeraient une nouvelle révision de la LTC, le Conseil fédéral s’y est dit défavorable,
craignant que les profondes incertitudes provoquées par une telle révision ne se
révèlent préjudiciables aux investissements. Si Swisscom a accueilli positivement ce
rapport, les organisations de protection de consommateurs ont exprimé leur colère
face à l’inaction prônée par le gouvernement, exigeant notamment une extension des
compétences de l’autorité de régulation. Cette dernière a quant à elle exprimé son
incompréhension face à l’attitude ambiguë du Conseil fédéral et plaidé pour une
révision ciblée de la LTC afin d’éviter une monopolisation de l’accès à la fibre optique
de la part des exploitants de réseaux et d’améliorer la protection des consommateurs
par la simplification des conditions de changement de fournisseurs. La Comcom a
également revendiqué le droit d’intervenir d’office si elle soupçonne des abus. Le
rapport répond également à un postulat Simonetta Sommaruga (ps, BE) (09.4194) en
faveur de mesures destinées à accroître la concurrence, que le Conseil des Etats a
transmis au Conseil fédéral lors de la session de printemps de l’année sous revue. 33

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Die Abschaffung des steuerbaren Eigenmietwertes verlangen auch die gleichlautenden
Motionen Sommaruga (sp, BE) und Schweiger (fdp, ZG), welche im März im Ständerat
eingereicht wurden. Steuerliche Abzüge wären nur noch bei Gebäudesanierungen mit
hohem Wirkungsgrad erlaubt und Hypothekarzinsabzüge ausschliesslich im ersten Jahr
nach Erwerb des Wohneigentums möglich. Der Bundesrat beantragte im Mai die
Annahme der Vorstösse, da sie seinen Vorstellungen eines möglichen Systemwechsels
in der Wohneigentumsbesteuerung nahe kommen. Der Ständerat beschloss jedoch, die
Vorstösse wegen noch offenen Punkten seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben
(WAK) zur Vorprüfung vorzulegen. 34

MOTION
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Die Motion Schweiger (fdp, ZG), die ebenfalls die Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung verlangte, wurde vom Ständerat nach dessen anfänglicher
Zustimmung zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative „Sicheres Wohnen im
Alter“ abgelehnt und damit erledigt. Die gleichlautende Motion (09.3213) Sommaruga
(sp, BE) wurde wegen Ausscheiden der Motionärin aus dem Rat abgeschrieben. 35

MOTION
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Die Komplementärmedizin soll politisch und rechtlich verankert und der Schulmedizin
gleichgestellt werden. Das verlangt eine Volksinitiative, die Ende September lanciert
wurde. Bund und Kantone sollen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die umfassende
Berücksichtigung der Komplementärmedizin sorgen. Das Volksbegehren will die
alternativen Heilmethoden definitiv in der Grundversicherung nach KVG verankern und
den Stellenwert der Komplementärmedizin in der Ausbildung, in Lehre und Forschung
verbessern. Hinter dem Begehren stehen Organisationen der ärztlichen und
nichtärztlichen Komplementärmedizin, Patientenorganisationen, Wissenschafter,
Exponenten von Krankenversicherern und Vertreter der nationalen und kantonalen
Politik, so etwa die Nationalräte Günter (sp, BE) und Müller (gp, AG), Nationalrätin
Hollenstein (gp, SG), Ständerätin Sommaruga (sp,BE) sowie alt Bundesrat Otto Stich. 36

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.09.2004
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat überwies diskussionslos ein Postulat Sommaruga (sp, BE), das den
Bundesrat um einen Bericht ersucht, der die Gründe für die enormen regionalen
Unterschiede in der Abgabe und Verschreibung von medizinischen Leistungen eruiert,
sowie Massnahmen vorschlägt, mit welchen im Sinne von Artikel 56 KVG
(Wirtschaftlichkeit) und Artikel 58 KVG (Qualitätssicherung) sowohl eine
Unterversorgung der Bevölkerung als auch eine gesundheitlich wie ökonomisch
schädliche Überversorgung verhindert werden können. 37

POSTULAT
DATUM: 15.06.2006
MARIANNE BENTELI
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Das Postulat Frehner (svp, BS), mit dem Massnahmen gegen die Überversorgung im
Gesundheitswesen geprüft werden sollten, wurde vom Bundesrat 2017 zur
Abschreibung beantragt. Zuvor war jedoch kein Bericht erstellt worden, stattdessen
verwies die Regierung auf andere Massnahmen, die seit geraumer Zeit umgesetzt
worden seien. So sei das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) seit 2007
daran, verschiedene Studien zur Gesundheitsversorgung zu erstellen. Daneben habe
der Bundesrat ein nationales Forschungsprogramm (NFP) zum Thema
Gesundheitsversorgung beschlossen. Das mit CHF 20 Mio. ausgestattete Programm
nahm ab 2015 Gestalt an. Weiter seien auch Anstrengungen zusammen mit den
Kantonen unternommen worden, um das Verlagerungspotenzial von der stationären hin
zur ambulanten Versorgung besser auszuschöpfen, wobei auch die Versicherer
angehört worden seien. Überversorgung und Fehlversorgung – wie von Frehner moniert
– würde also bereits Gegensteuer gegeben und die Förderung der
Versorgungsforschung führe ebenfalls zu einer Entlastung, erklärte der Bundesrat.
Daher könnten das Postulat Frehner und ein älterer Vorstoss Sommaruga (sp, BE) aus
dem Jahr 2006 abgeschrieben werden.
Die SGK des Nationalrates zeigte sich kritisch und war mit der Argumentation der
Regierung nicht einverstanden. Sie nehme von den Arbeiten und Projekten des
Bundesrates Kenntnis, halte aber gleichzeitig fest, dass zur Reduktion der
Überversorgung noch konkrete Massnahmen fehlen würden. Gerade dass kein Bericht
erstellt wurde, war der Kommission ein Dorn im Auge, weswegen sie dem Ratsplenum
beantragte, Frehners Postulat noch nicht abzuschreiben. Dem folgte die grosse
Kammer im Juni 2017, womit der Auftrag an die Regierung aufrechterhalten blieb. 38

POSTULAT
DATUM: 12.06.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ärzte und Pflegepersonal

Der Ständerat hatte im Vorjahr einer Verlängerung des Zulassungsstopps für die
Eröffnung neuer Arztpraxen bis Ende 2010 zugestimmt. Im Nationalrat sprachen sich
die Fraktionen der SVP, FDP, GP und Teile der CVP aber für eine Aufhebung des
Ärztestopps aus. Sie argumentierten vor allem damit, dass die Massnahme keine
Wirkung gezeigt habe. Eine Kommissionsminderheit Humbel (cvp, AG) bestritt diese
Aussage und war der Ansicht, dass die Ärztezahl dort, wo die Zulassungsbeschränkung
umgesetzt worden war, stabilisiert werden konnte. Auch Bundesrat Couchepin warnte
vor den dramatischen Folgen für die Gesundheitskosten, welche die Aufhebung des
Ärztestopps haben könne. Dies ignorierte der Nationalrat und beschloss mit 116 zu 67
Stimmen nicht auf die Vorlage einzutreten.

In der Differenzbereinigung war die Kommission des Ständerates einstimmig dafür, an
der Verlängerung des Zulassungsstopps für Arztpraxen festzuhalten. Die Kommission
hatte bereits verschiedene Nachfolgemodelle diskutiert und es sich zum Ziel gesetzt,
bis zum Herbst einen Vorschlag in den Rat zu bringen. Sie erachtete es als realistisch,
innerhalb einer Frist von einem Jahr die Nachfolgeregelung in beiden Räten zu
behandeln. Eine Verlängerung könne auch nur bis 2009 beschlossen werden (anstatt
2010), wenn der Nationalrat einschwenke. Eine Minderheit Diener (gp, ZH) beantragte,
dem Nationalrat zu folgen und nicht auf die Vorlage einzutreten. Sie erachtete es als
rechtsstaatlich fragwürdig, einen dringlichen Bundesbeschluss bereits zum dritten Mal
zu verlängern. Ausserdem müsse endlich Bewegung in das starre System kommen. Der
Rat folgte jedoch seiner Kommission und beschloss mit 34 zu 4 Stimmen auf die Vorlage
einzutreten.

In der Folge musste der Nationalrat also noch einmal über die Frage des Eintretens auf
die Vorlage des Zulassungsstopps diskutieren. Eine Kommissionsmehrheit sprach sich
nun dafür aus, dem Ständerat zu folgen, insbesondere weil befürchtet wurde, dass mit
einem ersatzlosen Auslaufen der Bestimmung zahlreiche neue Praxen eröffnet werden
könnten, mit entsprechenden Kostenfolgen. Ausserdem nahm die grosse Kammer zur
Kenntnis, dass der Ständerat gewillt war, rasch einen Vorschlag bezüglich der Lockerung
des Vertragszwangs zu unterbreiten. Eine Kommissionsminderheit mit Vertretern der
SVP, GP, CVP und FDP war weiterhin der Ansicht, dass nicht mit einer Ärztelawine zu
rechnen sei. Dieses Mal folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit und beschloss
mit 134 zu 37 Stimmen auf die Vorlage einzutreten. Neben der SP waren nun auch die
Fraktionen der SVP, FDP und CVP mehrheitlich für eine Weiterführung der Bestimmung,
allerdings nur bis 2009. Eine links-grüne Kommissionsminderheit, welche die Hausärzte
von diesem verlängerten Zulassungsstopp ausnehmen wollte, fand im Nationalrat keine
Mehrheit. In der Gesamtabstimmung hiess der Nationalrat die Vorlage mit 161 zu 15
Stimmen gut. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Im Ständerat ging es anschliessend nur noch um die Dauer des Zulassungsstopps. Die
Kommission empfahl zwar, dem Nationalrat zu folgen, es gab aber auch Stimmen wie
die von Sommaruga (sp, BE), welche es für unrealistisch hielten, dass bis zum 1. Januar
2010 eine Nachfolgeregelung, die noch zu beschliessen wäre, in Kraft treten wird. Die
kleine Kammer folgte aber mit 23 zu 14 Stimmen dem Nationalrat und entschied sich
damit für eine kürzere Befristung.  In der Schlussabstimmung stimmte der Nationalrat
mit 168 zu 12 Stimmen für die Annahme des Entwurfs und der Ständerat einstimmig
dafür. 39

Medikamente

Nur beschränkt erfolgreich war Ständerätin Sommaruga (sp, BE) mit ihrer Motion zur
Senkung der Medikamentenkosten. Da sich Bundesrat Couchepin vehement für den
Forschungs- und Werkplatz Schweiz einsetzte, wurde nur ein Punkt ihrer Motion
angenommen, nämlich jener, der auch die Überprüfung der Generika-Preise im
Vergleich mit den Referenzländern Deutschland, Dänemark, Grossbritannien und den
Niederlanden verlangt, da Generika in der Schweiz ebenfalls massiv teurer sind als im
Ausland. Eine erleichterte Zulassung von Parallelimporten von in der EU anerkannten
Medikamenten lehnte die kleine Kammer ebenso ab wie die Forderung, bei der
Preisfestsetzung für Medikamente auf der Spezialitätenliste müsse der therapeutische
Mehrwert gegenüber bestehenden Arzneimitteln berücksichtigt werden. Dabei hatte
Sommaruga die Praxis der Pharmaindustrie im Visier, patentabgelaufene Medikamente
mit geringen Veränderungen wieder zum Patent anzumelden. 40

MOTION
DATUM: 14.06.2005
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Ständerat auf Antrag des Bundesrates nur jenen Punkt einer
Motion Sommaruga (sp, BE) angenommen, der auch für die Festsetzung der Preise von
Generika den Vergleich mit den für die Bestimmung der Preise für Medikamente auf
der kassenpflichtigen Spezialitätenliste beigezogenen Ländern verlangte. Diskussionslos
stimmte nun auch der Nationalrat zu. 41

MOTION
DATUM: 14.03.2006
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Bundesrat dem Parlament beantragt, die 2005 eingereichte
Volksinitiative „Ja zur Komplementärmedizin“ dem Volk ohne Gegenvorschlag zur
Ablehnung zu empfehlen. Im Nationalrat anerkannten sowohl die Sprecher der
Kommissionsmehrheit als auch die Rednerinnen und Redner aus dem bürgerlichen
Lager die Bedeutung der Komplementärmedizin für die Gesundheitsversorgung. Sie
übernahmen aber vollumfänglich die Auffassung des Bundesrates, wonach die
Alternativmedizin bereits mit der heutigen Gesetzgebung berücksichtigt werden könne.
Sofern die Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit einzelner Methoden
nachgewiesen werde, sei eine Aufnahme in den Leistungskatalog der
Grundversicherung möglich. Die vom Initiativtext verlangte „umfassende
Berücksichtigung“ eröffne aber einen zu grossen Spielraum für Interpretationen, was zu
nicht absehbaren Kosten führen könnte. Die Kommissionsminderheit aus SP und GP
führte dagegen ins Feld, es gehe in erster Linie um eine angemessene Berücksichtigung
der Komplementärmedizin in Lehre und Forschung sowie um das Bewahren der
Heilmittelvielfalt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Mit 93 zu 78 Stimmen lehnte der
Nationalrat die Initiative ab.

Auch im Ständerat sprach sich niemand grundsätzlich gegen die Komplementärmedizin
aus. Das Anliegen sei zwar sympathisch, die vorberatende Kommission lehne die
Volksinitiative aber mehrheitlich ab, weil sie erheblich zu weit gehe, führte deren
Sprecher aus. Büttiker (fdp, SO) schlug vor, das Wort „umfassend“ im Initiativtext zu
streichen und die Formulierung „Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten für die Berücksichtigung der Komplementärmedizin“ als direkten
Gegenvorschlag dem Volk zu unterbreiten. Er sei der Ansicht, dass Schul- und
Komplementärmedizin vermehrt zusammenarbeiten sollten. Ein Verfassungsartikel sei
nötig, weil die Komplementärmedizin sonst weiterhin an den Rand gedrängt würde. Der
Vorteil seiner Formulierung liege darin, dass die Interpretation, wonach alle ärztlichen
und nichtärztlichen Methoden in die Grundversicherung aufgenommen werden
müssten, nicht mehr möglich sei. Ein zuvor von der Kommissionsminderheit
eingebrachter Gegenvorschlag, der einen direkten Bezug zur Krankenversicherung
herstellte, wurde zugunsten von Büttikers Variante zurückgezogen. Sommaruga (sp, BE),
selber Mitglied des Initiativkomitees, unterstützte den Antrag Büttiker „im Sinne einer
guten und auch mehrheitsfähigen Lösung“. Sie versprach, sich nach einer Annahme des
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Gegenvorschlags für einen Rückzug der Initiative einzusetzen. Bundesrat Couchepin
blieb auch gegenüber dem neuen Vorschlag skeptisch und bezeichnete diesen als
unnötig. Er befürchtete, dass Büttikers Formulierung in der Praxis ähnliche
Schwierigkeiten bereite wie die Initiative selbst. Der Rat lehnte schliesslich die Initiative
einstimmig ab, unterstützte aber den Gegenvorschlag Büttiker mit 36 zu 4 Stimmen.
Gleichzeitig wurde die Behandlungsfrist um ein Jahr bis März 2009 verlängert, ein
Vorgehen, welchem auch der Nationalrat zustimmte. 42

Die Diskussion zur 2005 eingereichten Volksinitiative „Ja zur Komplementärmedizin“,
welche 2006 vom Bundesrat zur Ablehnung empfohlen worden war, wurde in diesem
Jahr im Parlament zu Ende geführt. Der Ständerat hatte im vorhergehenden Jahr einen
direkten Gegenvorschlag zur Initiative ausgearbeitet, der vorschlug, das Wort
„umfassend“ im Initiativtext zu streichen und die Formulierung „Bund und Kantone
sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Berücksichtigung der
Komplementärmedizin“ dem Volk zu unterbreiten. Der Gegenvorschlag war als Antrag
Büttiker (fdp, SO) im Ständerat angenommen worden und auch Sommaruga (sp, BE),
welche Mitglied des Initiativkomitees war, unterstützte den Antrag und versprach, sich
nach einer Annahme des Gegenvorschlages im Parlament für den Rückzug der Initiative
einzusetzen. 

Die Kommission des Nationalrates sprach sich mit 11 zu 9 Stimmen knapp dafür aus,
dem Ständerat zu folgen und den direkten Gegenvorschlag zur Initiative anzunehmen.
Eine starke Minderheit der Kommission stellte sich gegen dieses Vorhaben. Bundesrat
Couchepin hielt an seinem Antrag fest und empfahl, sowohl die Initiative als auch den
direkten Gegenvorschlag abzulehnen. Der Nationalrat aber folgte der Mehrheit seiner
Kommission und stimmte dem direkten Gegenvorschlag mit 95 zu 60 Stimmen zu. In der
Schlussabstimmung nahm der Ständerat den Gegenvorschlag einstimmig und der
Nationalrat mit 152 zu 16 Stimmen an. Daraufhin zog das Initiativkomitee, wie bereits
von Sommaruga (sp, BE) angekündigt, die Eidgenössische Volksinitiative „Ja zur
Komplementärmedizin“ zurück. 43

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.10.2008
LINDA ROHRER

Eine Motion Sommaruga (sp, BE) zielte auf die Förderung von verschiedenen
Massnahmen zur eindeutigen Identifizierung von Arzneimitteln nach Wirkstoff und
Dosierung ab, um damit der akuten Verwechslungsgefahr in Spitälern
entgegenzuwirken. Der Bundesrat empfahl diejenigen Ziffern der Motion zur Annahme,
welche verlangten, dass bei Originalpräparaten die Wirkstoffe direkt unter dem
Markennamen aufgeführt werden und dass Generikahersteller den Wirkstoffnamen an
erster Stelle aufführen. Die zwei weiteren Massnahmen, welche forderten, dass
Swissmedic nicht nur die Produktequalität, sondern auch die Sicherheit der Anwendung
dieser Produkte beurteilt, und dass die Spitäler darauf verzichten beim Austritt der
Patienten Marken zu verordnen, empfahl der Bundesrat abzulehnen. Die kleine Kammer
folgte den Empfehlungen des Bundesrates allerdings nicht und nahm auch Ziffer 3 und
4 der Motion mit 27 zu 10 Stimmen bzw. 25 zu 11 Stimmen an. Die Kommission des
Nationalrates hatte mit 15 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen ebenso wie der Bundesrat
empfohlen, nur die ersten beiden Ziffern der Motion anzunehmen. Im Gegensatz zum
Ständerat folgte der Nationalrat gegen den Willen einer links-grünen Minderheit den
Empfehlungen von Kommission und Bundesrat mit 110 zu 60 Stimmen und nahm
lediglich die ersten beiden Ziffern der Motion an. 44

MOTION
DATUM: 28.09.2010
LUZIUS MEYER

Medizinische Forschung

Nach einer sehr emotionalen Debatte stimmte der Nationalrat im Einverständnis mit
dem Bundesrat einer Motion seiner WBK zu, welche die Regierung verpflichtet,
Regelungen für die stark umstrittene Präimplantationsdiagnostik (PID) bei der In-vitro-
Fertilisation vorzulegen. Gutzwiller (fdp, ZH), der mit einer entsprechenden
parlamentarischen Initiative (Pa. Iv. 04.234) den Anstoss für die Motion gegeben hatte,
argumentierte, es sei unlogisch und für Frauen eine Zumutung, dass dieselben
genetischen Tests im Mutterleib in den ersten Wochen der Schwangerschaft erlaubt
seien, nicht aber vor der Übertragung eines Fötus. Durch die PID könnten spätere
Schwangerschaftsabbrüche vermieden werden. Die Gegner warnten vor „Kindern nach
Mass“ und der Gefahr, dass die Tests später auch zur Auswahl von Merkmalen wie dem
Geschlecht missbraucht würden; zudem sei die PID im Fortpflanzungsmedizingesetz,
das erst 2001 in Kraft trat, ausdrücklich verboten worden. Die Motion wurde mit 92 zu
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63 Stimmen angenommen. Praktisch geschlossen stimmte die FDP für die neue
Regelung, ebenso eine Mehrheit der SP und der SVP. Dagegen sprachen sich die CVP,
die EVP und mehrheitlich auch die Grünen aus. Im Ständerat gab es die gleichen
Argumente und die gleichen parteipolitischen Gräben, wobei sich die SP gespaltener als
in der grossen Kammer zeigte; Béguelin (VD) und Sommaruga (BE) sprachen sich mit der
CVP gegen diesen „Akt der Selektion“ aus. Die Motion wurde mit 24 zu 18 Stimmen
überwiesen. 45

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Eine Motion Sommaruga (sp, BE) wollte Lehren aus der Finanzmarktkrise ziehen und
forderte den Bundesrat auf, Risikominimierungen für die Pensionskassenanlagen
vorzuschreiben. Dazu forderte die Motionärin unter anderem, dass auf strukturierte
Produkte und Hedge-Fonds sowie auf Aktivfonds verzichtet wird, dass
Fremdwährungsanlagen nur mit obligatorischer Wechselkursversicherung
vorgenommen und dass die von den Pensionskassen beigezogenen Experten namentlich
genannt werden. Der Bundesrat lehnte die Motion ab, da er die Auffassung vertrat, dass
eine vollständige Minimierung der Anlagerisiken nicht mit der Langfristigkeit der
beruflichen Vorsorge vereinbar sei. Während der Diskussion im Ständerat schlug Rolf
Büttiker (fdp, SO) vor, lediglich die Ziffer 5 der Motion anzunehmen, welche besagt,
dass von den Pensionskassen beigezogene Experten namentlich genannt werden
sollten. Bundesrätin Doris Leuthard wies vergeblich darauf hin, dass eine Umsetzung
dieses Punktes relativ schwer sein dürfte, da der Begriff des Beraters kaum definiert
sei. Für die Annahme der gesamten Motion sprachen sich nur 9 Vertreter des
Ständerates aus, was bei 18 Stimmen dagegen nicht ausreichte. Die Annahme der Ziffer
5 hingegen wurde mit 20 zu 6 Stimmen beschlossen. Dem folgte auch der Nationalrat
und nahm die Ziffer 5 ebenfalls an. 46

MOTION
DATUM: 11.03.2009
LINDA ROHRER

In der Differenzbereinigung räumte der Ständerat die verbliebene Differenz in der
zweiten Vorlage aus. Im Rahmen der Beratungen zur ersten Vorlage beseitigte der
Ständerat nur wenige Differenzen und hielt an den meisten seiner Beschlüsse fest. So
strich er mit 23 zu 12 Stimmen die vom Nationalrat eingeführte Regelung, wonach
Experten, Anlageberater und Makler im Jahresbericht einer Vorsorgeeinrichtung mit
Namen und Funktion kenntlich zu machen sind. Der Ständerat hielt zudem daran fest,
die Bestimmung zu streichen, nach welcher Revisionsstellen zu prüfen haben, ob die
Versicherer die vom Gesetz verlangten Angaben und Meldungen zuhanden der
Aufsichtsbehörde vornehmen. Ein Minderheitsantrag Sommaruga (sp, BE), welcher
verlangte, dass sich eine Anlegergruppe zwingend aus den Ansprüchen mehrerer
Anleger konstituieren muss, wurde mit 23 zu 16 Stimmen abgelehnt. Damit verblieb das
Geschäft im Berichtsjahr in der Differenzbereinigung. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2009
LINDA ROHRER

Krankenversicherung

Beim Risikoausgleich unter den Krankenkassen, der nach geltender Regelung nur Alter
und Geschlecht der Versicherten berücksichtigt, beantragte der Bundesrat, diesen um
fünf Jahre (bis Ende 2010) zu verlängern und dann allenfalls eine Neuregelung
anzustreben. Im Ständerat unterlag ein Antrag Sommaruga (sp, BE) für eine
Weiterführung um lediglich zwei Jahre, da dringender Anpassungsbedarf bei den
Kriterien gegeben sei, mit 31 zu 7 Stimmen deutlich. Die Ratsmehrheit vertrat die
Auffassung, eine Überprüfung müsse vertieft erfolgen, weshalb zwei Jahre nicht
ausreichend seien. Im Nationalrat beantragte die Mehrheit der Kommission, der
Verlängerung zwar zuzustimmen, den Bundesrat aber per Gesetz zu beauftragen, bis
Ende 2006 einen Vorschlag für einen wirkungsvolleren Risikoausgleich vorzulegen. Eine
Kommissionsminderheit aus SVP und FDP setzte, wenn auch knapp mit 85 zu 82
Stimmen, vorbehaltlose Zustimmung zu Bundes- und Ständerat durch. Mit 113 zu 38
Stimmen und im Einvernehmen mit dem Bundesrat nahm der Rat aber ein Postulat
seiner SGK (04.3440) an, mit dem der Bundesrat eingeladen wird, innert der
Geltungsdauer des befristeten Bundesbeschlusses neue Varianten zum Risikoausgleich
zu prüfen. 48
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Als Element der Steigerung der Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten
schlug der Bundesrat vor, den Selbstbehalt der Versicherten von 10 auf 20%
anzuheben, allerdings nach wie vor mit einer Obergrenze von CHF 700 pro Jahr. Für
Kinder bleibt der Selbstbehalt bei 10%. Die Botschaft 1D wurde im Berichtsjahr nur vom
Ständerat behandelt. Sommaruga (sp, BE) stellte den Antrag, diese Vorlage an die
Kommission zurückzuweisen mit dem Auftrag, die Frage des Selbstbehaltes im
Zusammenhang mit der Teilrevision Managed Care zu überprüfen. Eine Erhöhung des
Selbstbehaltes mache nur Sinn, wenn sie mit einem Anreiz für die Versicherten
kombiniert werde, ihre medizinische Behandlung mit ihrem Haus- oder Vertrauensarzt
zu koordinieren. Sonst führe die Erhöhung des Selbstbehalts zu einer reinen
Kostenverschiebung zu Lasten der Patientinnen und Patienten. Der Rat hörte aber auf
die Argumente von Bundesrat Couchepin, der ausführte, die Massnahme setze Anreize,
wegen Bagatellfällen nicht gleich den Arzt aufzusuchen. Sie sei sozialverträglich, da sie
Familien nicht zusätzlich belaste; Bezüger von EL-Leistungen hätten ohnehin keinen
Selbstbehalt, und Chronischkranke mit jährlichen Arztrechnungen von mehr als CHF
7'000 würden nicht stärker zur Kasse gebeten als bisher. Der Antrag Sommaruga wurde
mit 30 zu 7 Stimmen abgelehnt. Stillschweigend genehmigte die kleine Kammer den
Antrag der Kommissionsmehrheit, den Höchstbetrag des Selbstbehaltes im Gesetz
festzuschreiben. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 26 zu 2 Stimmen
angenommen; mehrere Abgeordnete der SP enthielten sich.

Der Ständerat überwies eine Motion des Nationalrates (02.3641) über die
Kostenbeteiligung allein stehender Personen an einen Spitalaufenthalt nur als
Postulat. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2004
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte die Kommission des Ständerates ein Modell ausgearbeitet, das eine
einheitliche Finanzierung aller in einem Spital erbrachten Leistungen vorsah, also auch
den ambulanten Bereich, der in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat,
mit einbeziehen wollte. Sie war damit aber am erbitterten Widerstand der Kantone
gescheitert, da die ambulant erbrachten Leistungen vollumfänglich zu Lasten der
Krankenversicherer abgerechnet werden. Die Kommission nahm den Gedanken mit
einer Motion wieder auf, die den Bundesrat beauftragt, dem Parlament bis Ende 2008
eine Vorlage für eine einheitliche Finanzierung von Spital- und ambulanten Leistungen
auf der Grundlage der ursprünglichen Vorlage der SGK vorzulegen. Dabei soll auch
geprüft werden, ob und mit welchen Kompetenzen und Konsequenzen eine Zahl- oder
Clearingstelle eingeführt werden soll. Der Bundesrat verwies auf die geringe Akzeptanz
des Vorschlags und erachtete zudem den Zeitrahmen als zu eng gefasst, weshalb er
Ablehnung des Vorstosses beantragte. Sommaruga (sp, BE) war mit der Stossrichtung
der Motion grundsätzlich einverstanden, fand aber, man könne nicht eine
Spitalfinanzierung beschliessen, die frühestens 2007 in Kraft treten könne, und
gleichzeitig bereits signalisieren, dass man eigentlich ein ganz anderes Modell anvisiere,
weshalb sie den Bundesrat unterstützte. Eine Mehrheit im Rat war aber der Ansicht,
dass man bereits jetzt die Weichen für die Zukunft stellen müsse. Die Motion wurde mit
22 zu 15 Stimmen angenommen. 50

MOTION
DATUM: 08.03.2006
MARIANNE BENTELI

Als weiteres Teilpaket der Neuauflage der 2. KVG-Revision hatte der Bundesrat 2004
dem Parlament seine Botschaft zu Managed Care, also zu integrierten
Versorgungsnetzen mit Budgetverantwortung vorgelegt, da sich gezeigt hat, dass eine
medizinische Versorgung, die von der Diagnose bis zur letzten Therapie von einer Hand
gesteuert wird, aus qualitativen und wirtschaftlichen Gründen Sinn macht. Die unter
den beteiligten Parteien (Versicherer und Leistungserbringer) getroffenen
Vereinbarungen sollen soweit möglich nicht gestützt auf gesetzliche Verpflichtungen,
sondern auf der Basis von Freiwilligkeit und Wettbewerb zustande kommen. Im Rahmen
dieser Revision schlug der Bundesrat ausserdem Massnahmen im
Medikamentenbereich vor. Zur Eindämmung der Kosten soll der Leistungserbringer
verpflichtet werden, sowohl bei der Verordnung eines bestimmten Arzneimittels wie
auch bei der Abgabe eines Medikaments mittels Wirkstoffverschreibung ein
preisgünstiges Produkt abzugeben.

Obgleich allgemein anerkannt wurde, dass integrierte Netzwerke zu Einsparungen bis
30% führen können, verpasste es der Ständerat, hier ein wirkliches Signal zu setzen.
Insbesondere wurde darauf verzichtet, die Versicherer zu verpflichten, derartige
Modelle (Hausarztmodelle oder HMO) anzubieten resp. die Leistungserbringer in die
Budgetverantwortung einzubinden. Mit einer Reduktion des Selbstbehaltes wollte
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Sommaruga (sp, BE) einen Anreiz für die Versicherten schaffen, diesen Netzwerken
beizutreten, unterlag jedoch mit 20 zu 16 Stimmen. Dagegen wehrten sich die
Krankenkassenvertreter im Rat, insbesondere Brändli (svp, GR) und David (cvp, SG), weil
dies für die Versicherer zu wenig rentabel sei. Mit 20 zu 14 Stimmen wurde auch ein
Antrag Frick (cvp, SZ) abgelehnt, die mit Managed-Care erzielten Einsparungen den
alternativ Versicherten gutzuschreiben. Die Kassen wurden zudem noch dadurch
gestärkt, dass sie Netzwerke mit einer Mindestvertragsdauer von drei Jahren anbieten
können. Damit soll sichergestellt werden, dass bis anhin gesunde Versicherte, welche
diese wegen der Prämienreduktion besonders oft wählen, beim Auftreten einer
schweren Krankheit im Folgejahr in die reguläre Versicherung mit freier Arztwahl
wechseln. Der Medikamentenbereich wurde aus der Vorlage ausgekoppelt. Am Rande
der Diskussionen schuf der Rat aber eine gesetzliche Grundlage für den Bundesrat, in
zeitlich befristeten Pilotprojekten eine Kostenübernahme von KVG-Leistungen im
preisgünstigeren grenznahen Ausland vorzusehen; dabei soll er mit den betreffenden
ausländischen Staaten ein Gegenrecht anstreben. 51

Als weiteres Teilpaket zur KVG-Revision hatte der Bundesrat neue Lösungen im Bereich
Managed Care vorgeschlagen. Insbesondere sollte der heute geltende Vertragszwang
zwischen Versicherern und Leistungserbringern aufgehoben werden, um
kostengünstiger arbeitende Ärztenetzwerke nachhaltiger zu fördern. Dieser Teilbereich
war in der Ärzteschaft auf heftigsten Widerstand gestossen und hatte jahrelang in der
SGK des Ständerates vor sich hin gedümpelt. Erst im Vorjahr hatte sich die kleine
Kammer zu einer, von vielen allerdings als „zahnlos“ bezeichneten Lösung
durchgerungen. Weil sich auch im Nationalrat ein längeres Seilziehen abzeichnete,
stimmte der Ständerat, wenn auch widerwillig, einem Zulassungsstopp für die Eröffnung
neuer Arztpraxen bis 2010 zu.

Der Entwurf des Bundesrates hatte aber auch Neuerungen bei der
Medikamentenpreisbildung vorgesehen. Um hier nicht allenfalls auf unabsehbare Zeit
handlungsunfähig zu bleiben, hatte der Ständerat diesen Teil der Vorlage abgespalten,
bis im Berichtsjahr aber ebenfalls ruhen lassen. Zur Eindämmung der
Medikamentenkosten soll gemäss Bundesrat der Leistungserbringer verpflichtet
werden, sowohl bei der Verordnung eines bestimmten Arzneimittels wie auch bei der
Abgabe eines Arzneimittels mittels Wirkstoffverschreibung ein preisgünstiges
Arzneimittel zu bevorzugen. Zudem soll die Regelung bezüglich der Weitergabe von
Vergünstigungen, die namentlich im Zusammenhang mit Medikamenten stehen, ergänzt
werden. In der Sommersession wurden die ursprünglichen Vorschläge des Bundesrates
wesentlich erweitert und verschärft. Auf Antrag der Kommission beschloss der
Ständerat oppositionslos, dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) künftig die Preise
patentgeschützter Medikamente alle drei Jahre zu überprüfen hat und diese wenn
nötig senken kann. Nach geltendem Recht sind diese Preise praktisch während der
gesamten Dauer des 15-jährigen Patentschutzes gleich hoch. Zudem muss das BAG
künftig automatisch den Preis überprüfen, wenn ein Medikament breiter anwendbar ist
als zunächst vermutet. Uneinig war sich der Rat in der Frage, welche Länder bei der
Preisfestsetzung als Vergleich heranzuziehen sind. Die Kommissionsmehrheit schlug
vor, in erster Linie „wirtschaftlich vergleichbare Länder“ zu berücksichtigen. Gemäss
derzeitiger Praxis sind dies Dänemark, Grossbritannien, Deutschland und die
Niederlande. Sommaruga (sp, BE) beantragte, alle europäischen Länder, also auch
diejenigen mit wesentlich tieferem Preisniveau, in den Vergleich mit einzubeziehen.
Der Rat unterstützte mit 22 zu 10 Stimmen die Kommissionsmehrheit. In der
Gesamtabstimmung hiess er die Vorlage einstimmig gut. 52
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Soziale Gruppen

Asylpolitik

In der Frühlingssession behandelte der Ständerat als Zweitrat die Revision des
Asylgesetzes. Namens der vorberatenden SPK stellte Heberlein (fdp, ZH) klar, dass die
Beratung der Vorlage erschwert werde, da der Bundesrat nach der Beratung im
Nationalrat eine Reihe von Änderungen vorgenommen habe. Kernpunkte der
Verschärfungen bildeten strengere Zwangsmassnahmen (Einführung der
Durchsetzungshaft und Erhöhung der Maximaldauer der Ausschaffungshaft), ein neues
Konzept für die humanitäre Aufnahme, der Sozialhilfestopp nicht nur für Asylsuchende
mit Nichteintretensentscheid, sondern für alle Personen mit einem negativen
Asylentscheid sowie die mögliche Kürzung oder Streichung der Nothilfe bei
unkooperativem Verhalten. In der Eintretensdebatte zeigten sich die Ständeräte
ausgesprochen verärgert über die mangelhafte Dokumentation; das Fehlen einer
aktualisierten Botschaft erschwere insbesondere Nicht-Kommissions-Mitgliedern die
Meinungsbildung. Sie lehnten einen Antrag Sommaruga (sp, BE), die Vorlage an den
Bundesrat zurückzuweisen mit dem Auftrag, deren Völkerrechts- und
Verfassungskonformität sowie EU-Kompatibilität zu prüfen, mit 30:10 Stimmen ab. In
der Detailberatung scheiterte die Linke und einzelne sie unterstützende Bürgerliche mit
ihren Anliegen, die beantragten Verschärfungen des Gesetzes abzuschwächen. So
ersetzte die kleine Kammer die vom Nationalrat beschlossene humanitäre und
provisorische Aufnahme durch eine einheitlich geregelte vorläufige Aufnahme. Als
Gründe für die Aufnahme gelten weiterhin Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit und
Unmöglichkeit der Wegweisung, weiter eine (durch den Kanton zu beurteilende)
schwere persönliche Notlage. Im Gegensatz zur humanitären Aufnahme ist in diesen
Fällen der Familiennachzug jedoch erst nach drei Jahren möglich, verbessert wird
hingegen der Zugang zum Arbeitsmarkt, der unter gewissen Bedingungen unabhängig
von der Konjunkturlage offen ist. Um Missbräuche zu vermindern, beschloss der Rat,
dass auf Gesuche von Asylsuchenden, die den Behörden keine gültigen
Identitätspapiere vorweisen, nicht eingetreten wird, ausser, es liegen entschuldbare
Gründe vor. Er weitete den seit April 2004 für Personen mit Nichteintretensentscheid
geltenden Sozialhilfestopp auf alle Personen mit negativem Asylentscheid aus. Diese
illegal anwesenden Ausländer könnten jedoch, falls sie in eine Notlage gerieten, um
Nothilfe ersuchen. Gemäss einem Antrag Inderkum (cvp, UR) kann die Nothilfe
eingeschränkt oder verweigert werden, wenn die Wegweisung rechtskräftig verfügt
wurde und die betroffene Person die Ausreise verweigert, obwohl diese zumutbar ist.
Mit ihrer Zustimmung zu dieser von nationalen und internationalen
Flüchtlingsorganisationen heftig kritisierten Bestimmung ging es der Ständekammer
darum, dass der Nationalrat die Einschränkung der Nothilfe in Kenntnis eines
diesbezüglichen, noch ausstehenden Urteils des Bundesgerichts nochmals beraten
kann. Bei den Zwangsmassnahmen im Rahmen des Ausländergesetzes verdoppelte der
Rat die maximale Haftdauer auf insgesamt zwei Jahre: Er verlängerte die
Vorbereitungshaft auf sechs und die Ausschaffungshaft auf 18 Monate, zudem kann
gegen Personen, die sich weigern, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, eine
Durchsetzungshaft von bis zu 18 Monaten verhängt werden. Schliesslich verschärfte der
Rat die vom Bundesrat beantragten Änderungen im Krankenversicherungsgesetz,
welche für Asylsuchende bereits eine Einschränkung bei der Wahl der
Krankenversicherer erlaubten, dahingehend, dass auch die Leistungen der
Grundversicherungen eingeschränkt werden können. Die Notfallversorgung soll
allerdings weiterhin gewährleistet sein. Das Asylgesetz passierte die Gesamtabstimmung
mit 27:11, das Krankenversicherungsgesetz (KVG) mit 26:5 und das Alters- und
Hinterlassenengesetz (AHVG) diskussionslos mit 29:0 Stimmen. 53
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Auf die Förderung der beruflichen Weiterbildung zielten schliesslich verschiedene
Vorstösse, welche das Parlament im Berichtsjahr behandelte. In der Frühjahrssession
stimmte der Nationalrat einem Postulat Mario Fehr (sp, ZH) zu, mit dem der Bundesrat
unter anderem dazu aufgefordert wird, Massnahmen zur Behebung beruflicher Defizite
bildungsschwacher Bevölkerungssegmente zu prüfen. Ein gleichlautendes Postulat
Sommaruga (sp, BE) wurde in der Aprilsession auch vom Ständerat gutgeheissen. 54

POSTULAT
DATUM: 09.03.2009
ANDREA MOSIMANN

Forschung

Im Frühling bewilligte das EDI sechs weitere Nationale Forschungsschwerpunkte, die
der Bund vorerst bis 2009 jährlich mit 10 Mio Fr. finanzieren will. Die langfristigen
Programme gingen aus einem für die Sozial- und Geisteswissenschaften reservierten
mehrstufigen Auswahlverfahren hervor und werden in interdisziplinären Netzen
durchgeführt: 1. Herausforderung für die Demokratie im 21. Jahrhundert (Leitung:
Hanspeter Kriesi, ZH; Kredit: 7,1, Mio); 2. Medienwandel, Medienwechsel,
Medienwissen – Historische Perspektiven (Christian Kiening, ZH; 5,7 Mio); 3.
Schweizerische ätiologische Studie zur psychischen Gesundheit (Jürgen Margraf, BS;
10,2 Mio); 4. Iconic Criticism – Bildkritik. Macht und Bedeutung der Bilder (Gottfried
Boehm, BS; 7,1 Mio); 5. Rahmenbedingungen des internationalen Handels: Von einem
fragmentierten zu einem kohärenten Regelwerk (Thomas Cottier, BE; 10,4 Mio); 6.
Affektive Wissenschaften: Emotionen im individuellen Verhalten und in sozialen
Prozessen (Klaus Scherer, GE; 10 Mio). – Das dritte, unter dem Kürzel „Sesam“ laufende
Programm, das die Grundlagen seelischer Gesundheit untersucht, umfasst eine
Begleitung von 3000 Kindern und ihrer Familien bis ins Erwachsenenalter; vorgesehen
sind auch genetische Analysen. An der Anlage der Studie wurde Kritik laut, weil die
betroffenen Kinder nicht selber entscheiden können, ob sie sich als Versuchspersonen
zur Verfügung stellen wollen oder nicht. Ständerätin Simonetta Sommaruga (sp, BE) hielt
es für problematisch, ein Projekt wie Sesam zu starten, ohne dass eine gesetzliche
Grundlage für die Forschung am Menschen bestehe. 55

ANDERES
DATUM: 23.03.2005
MAGDALENA BERNATH

Kultur, Sprache, Kirchen

Buchmarkt

Die kleine Kammer beschäftigte sich im Berichtsjahr als Zweitrat mit dem Entwurf zum
Bundesgesetz über die Buchpreisbindung, welcher für den Buchverkauf während einer
Mindestdauer von 18 Monaten eine obligatorische Preisanbindung an einen von Verleger
oder Importeur festgelegten Fixpreis vorsieht. Im Sinne der Kommission für Wirtschaft
und Abgaben des Ständerates (WAK), welche argumentierte, dass sich das Gesetz zwar
auf den Strukturpolitik-, jedoch nicht auf den Kulturförderungsartikel stützen könne,
strich der Ständerat den Verweis zur Kulturpolitik aus der Präambel. Weiter wurde
einem Antrag Frick (cvp, SZ) zugestimmt, welcher entgegen der vorberatenden
Kommission dafür eintrat, auf aus dem Ausland zugestellte Bücher und auf den in der
Schweiz getätigten Internethandel keine Preisregulierung vorzusehen. Die Befürworter
dieses Zusatzes äusserten Bedenken zur Praktikabilität einer Preisregulierung des
Internethandels und waren der Ansicht, dass dies gegen das Freihandelsabkommen
verstossen würde. Ein Antrag Sommaruga (sp, BE), welcher sich gegen diese
Ausnahmeregelung stellte, da dies eine Wettbewerbsbenachteiligung für den Schweizer
Buchmarkt darstelle, unterlag mit 16 zu 23 Stimmen. Die Kantonskammer schuf eine
weitere Differenz zum Nationalrat – in diesem Fall auf Anraten ihrer Kommission: Da es
in den Augen der Mehrheit dem Preisüberwacher überlassen sei, den Buchpreis zu
regulieren, sprach sich der Rat bei importierten Büchern gegen die Festlegung einer
fixen Preisbandbreite von 100 bis 120 Prozent des ursprünglichen Verkaufspreises aus.
In letzterem Punkt schloss sich der Nationalrat, welcher das Geschäft zur
Differenzbereinigung in der Wintersession behandelte, denn auch dem Ständerat an. Er
blieb aber bei seiner Version der Präambel, mit der Begründung, dass das Buch nicht
nur Wirtschafts-, sondern auch Kulturgut sei. Was die Ausnahmeregelungen von der
Preisregulierung betraf, sprach er sich erneut für eine abweichende Lösung aus. Er
folgte mit 106 zu 73 Stimmen dem Antrag einer Kommissionsminderheit Hassler (bdp,
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GR), welche sich für die Streichung des betreffenden Zusatzes und somit für eine
vollständige Preisregulierung aussprach. Dieses Anliegen wurde insbesondere von den
Grünen, der SP und von einem Grossteil der CVP unterstützt. 56

Medien

Radio und Fernsehen

Die Digitalisierung des Fernsehens schritt weiter voran. 2007 wurden sowohl in der
Romandie als auch in der Deutschschweiz die analogen TV-Sender ausgeschaltet. Das
digitale Signal lässt sich zwar mit herkömmlichen Dachantennen empfangen, um aber
die Signale in Bilder umzusetzen, braucht es eine Set-Top-Box oder ein neues
Fernsehgerät mit einem integrierten Receiver. Der Ständerat hiess eine Motion von
Sommaruga (sp, BE) gut, mit der gefordert wird, dass Kabelnetzbetreiber Haushalte
nicht mehr dazu zwingen dürfen, teure Set-Top-Boxen zu mieten, für Programme,
welche die Anbieter unentgeltlich übernehmen können. 57

MOTION
DATUM: 04.10.2007
ANDREA MOSIMANN

In der Herbstsession wies der Nationalrat mit 173 zu 1 Stimmen die vom Ständerat 2007
überwiesene Motion Sommaruga (sp, BE) zur Verschlüsselung von Set-Top-Boxen im
digitalen Kabelnetz an seine vorberatende Kommission zurück. Der Rückweisungsantrag
von Triponez (fdp, BE) wurde damit begründet, dass die Motion durch ihre einseitige
Ausrichtung auf die Kabelnetzbetreiber geeignet sei, erhebliche
Wettbewerbsverzerrungen unter den verschiedenen Verbreitungswegen für digitale TV-
Signale zu schaffen. 58

MOTION
DATUM: 29.09.2008
ANDREA MOSIMANN

Das Parlament nahm eine Motion Sommaruga (sp, BE), welche die Verschlüsselung von
Fernsehsendern bei der digitalen Verbreitung über das Kabelnetz verbieten wollte, in
einer geänderten Fassung an. Sommaruga hatte die Motion damit begründet, dass
durch die Verschlüsselung die Konsumenten gezwungen würden, ein Gerät zur
Entschlüsselung zu kaufen. Im Visier war insbesondere die Cablecom, welche ein
digitales Fernsehangebot hat, für dessen Empfang eine „Set Top Box“ der Cablecom
gekauft werden muss. Die 2007 vom Ständerat angenommene Motion war 2008 vom
Nationalrat an seine vorbereitende Kommission zurückgewiesen worden, weil
wettbewerbsverzerrende Effekte aufgrund der einseitigen Ausrichtung auf die
Kabelnetzbetreiber befürchtet wurden und weil sich herausstellte, dass die Annahme
der Motion eine Änderung des Radio- und Fernsehgesetzes erfordern würde. In der
geänderten Motion wird nun für die Gesetzesrevision nicht zwingend ein Verbot der
Verschlüsselung verlangt. Stattdessen kann der Bundesrat auch eine Verschlüsselung
zulassen, in diesem Fall muss aber sichergestellt werden, dass eine Wahlfreiheit
bezüglich Empfangsgerät besteht. Zudem soll sichergestellt werden, dass es nicht zu
Wettbewerbsverzerrungen zwischen den verschiedenen Technologien (Kabelnetz bei
Cablecom, Internet Protocol Television bei bluewin.tv) kommt. 59

MOTION
DATUM: 11.06.2009
SABINE HOHL

Presse

Die Zeitung „Der Bund“ muss um ihr Fortbestehen bangen. Der Tamedia Konzern gab
im Dezember bekannt, dass das Berner Traditionsblatt als eigenständige Zeitung keine
wirtschaftliche Perspektive mehr habe. Bis Mitte 2009 will er zwei Modelle prüfen: Im
einen Fall würde der Bund mit der Tages-Anzeiger-Redaktion kooperieren. Im anderen
Szenario ginge er in der Berner Zeitung auf. Im Anschluss an die Ankündigung von
Tamedia formierte sich ein Komitee, welches sich die Rettung des Bundes zum Ziel
gesetzt hat und zu diesem Zweck auch eine Online-Petition lancierte. Nebst den beiden
Berner Ständeräten Sommaruga (sp) und Luginbühl (bdp) sind auch die Nationalräte
Joder (svp, BE), von Graffenried (gp, BE), Markwalder (fdp, BE) sowie mehrere
Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Kultur vertreten. 60
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Der Rücktritt von Bundesrat Moritz Leuenberger kam für die meisten Beobachter
überraschend, war doch erwartet worden, dass der SP-Magistrat 2011 noch ein weiteres
Jahr als Bundespräsident amtieren würde. Die SVP kündigte sofort an, den SP-Sitz
attackieren zu wollen. In der SP positionierten sich vier Frauen als potentielle
Nachfolgerinnen. Der Baselstädter Regierungsrätin Eva Herzog und der St. Galler
Nationalrätin Hildegard Fässler wurden lediglich Aussenseiterchancen eingeräumt.
Schliesslich nominierte die SP-Fraktion Anfang September ein Zweierticket bestehend
aus Nationalrätin Jacqueline Fehr (ZH) und Ständerätin Simonetta Sommaruga (BE). Bei
den Bundesratsersatzwahlen setzte sich Simonetta Sommaruga im dritten Wahlgang
gegen Jacqueline Fehr und im vierten Wahlgang gegen den SVP-Herausforderer Jean-
François Rime durch. Einziger Wermutstropfen der Wahl der Berner Ständerätin war
der drohende Verlust des Ständeratssitzes ihrer Partei. 61

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 04.09.2010
MARC BÜHLMANN

In der Ablehnung der Ausschaffungsinitiative waren sich die Sozialdemokraten
grundsätzlich eins. Uneinigkeit bestand aber darüber, ob der Gegenvorschlag zur
Annahme empfehlen werden sollte oder nicht. Die Parteileitung hatte zuerst die
Ablehnung des Gegenentwurfs empfohlen, was einige National- und Ständeräte –
federführend Andy Tschümperlin (SZ) und auch die spätere Bundesrätin Simonetta
Sommaruga – als strategischen Fehler betrachteten. Am Parteitag von Ende Oktober in
Lausanne entschieden die Delegierten mit einer Zweidrittelmehrheit, auch den
Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen. Ein linkes Pro-Komitee machte sich in der
Folge trotzdem für die Annahme des Gegenentwurfs stark. Die Befürchtung, mit einem
doppelten Nein der Initiative zum Durchbruch zu verhelfen, spiegelte sich auch in den
abweichenden Parolen von nicht weniger als zehn Kantonalsektionen wieder. 62

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 11.11.2010
MARC BÜHLMANN

Nach dem Rücktritt von Ursula Wyss (BE), war das SP-Fraktionspräsidium ab der
Frühjahrssession vakant. Für die Nachfolge von Wyss bewarben sich Jacqueline Fehr
(ZH) und der bisherige Fraktionsvizepräsident Andy Tschümperlin (SZ). Obwohl die gut
vernetzte Fehr als Favoritin galt, musste sie nach der Niederlage bei den
Bundesratswahlen von 2010 gegen Simonetta Sommaruga eine weitere Schlappe
einstecken. Mit 27 zu 25 Stimmen wurde nämlich Tschümperlin zum neuen
Fraktionspräsidenten bestimmt, was auch diesen selber überraschte. In der Presse
wurde gemutmasst, dass Fehr von der Fraktion als zu pointiert, zu eigensinnig, zu wenig
kompromissbereit und auch weniger integrativ als Tschümperlin beurteilt worden sei.
Fehr kündigte in der Folge ihren Rücktritt aus der nationalen Politik – nach 17 Jahren in
Bern – per Ende Legislatur an. Auch das zweiköpfige Fraktions-Vizepräsidium, das in
der Regel von einem Ständerat und einem Nationalrat besetzt wird, musste nach der
letztjährigen Wahl von Alain Berset in den Bundesrat und der Wahl Tschümperlins neu
besetzt werden. Als Nachfolge wurden Anita Fetz (BS) und Roger Nordmann (VD)
gewählt. 63

PARTEICHRONIK
DATUM: 30.08.2013
MARC BÜHLMANN

1) Ip. 15.4199; Mo. 16.3719; Blick, NZZ, TA, 20.2.16; So-Bli, 21.2.16; AZ, 26.2.16; NZZ, 8.3.16; NZZ, TA, TG, 11.3.16; SO, 29.5.16;
NZZ, SGT, TA, 11.6.16; Blick, 25.7.16; LZ, 26.7.16; BaZ, 24.8.16; BaZ, TG, WW, 25.8.16; BaZ, 31.8., 9.9.16; BaZ, 1.10.16; LZ, NZZ,
21.12.16; TA, 22.12.16
2) NZZ, 14.1.17; SoZ, 12.2.17; BaZ, 15.3.17; Blick, 16.3.17; So-Bli, 19.3.17; Blick, 22.3.17; Blick, TA, 24.3.17; TA, 25.3.17; BaZ, 30.3.17;
CdT, 10.4.17; NZZ, 11.4.17; LZ, SGT, TA, 26.4.17; BaZ, 5.5.17; Blick, 13.5.17; BaZ, Blick, 16.5.17; TG, 18.5.17; So-Bli, 28.5.17; TA,
29.5.17; BaZ, 3.6.17; Blick, 10.6.17; BaZ, NZZ, 17.6.17; So-Bli, 18.6., 6.8.17; NZZ, 15.8.17
3) Presse vom 10.7.10; NZZ, 10.7.10.; Presse vom 7.8.10; NZZ, 7.8.10.; Presse vom 9.8. und 10.8.10.
4) Presse vom 1. Bis 4.9.10.
5) Presse vom 23.9.10.
6) AB NR, 2005, S. 1969 f.; AB SR, 2005, S. 1202 ff.
7) Presse vom 20.4.98; Bund, 20.4.98.
8) BZ, 22.9.-8.12.01, 12.1.02 und 9.3.-9.4.02; Bund, 8.8. -7.12.01 und 28.2.-13.4.02; 24h, 6.3.02; QJ, 18.3. und 28.3.02; LT,
30.3., 5.4. und 8.4.02; Presse vom 15.4.02; BZ, 16.4.02. 
9) Bund, 11.1.–8.4.06; BZ, 13.1.–8.4.06; QJ, 7.2. und 11.2.06; LT, 27.3. und 28.3.06; NZZ, 29.3.06; Presse vom 10.4.06; Bund,
11.4. und 26.4.06; TA, 10.4.06.
10) FF, 2003, p. 6819 ss.; Bund, 4.4.03; AZ, 14.7.03; BZ, 26.7.03; BaZ, 13.8.03; NZZ, 13.9.03; presse des 20.10 et 21.10.03.
11) Lit. ATS/SSR; presse du 20.10.03; NZZ, 3.11.03; NF, 3.11.03; BaZ, 7.11.03; presse du 10.11 et du 17.11.03; presse du 10.11.03.
12) AZ, 22.10.07.
13) Medienmitteilung EVD vom 30.3.11.
14) BO CE, 2008, p. 554 s.
15) AB SR, 2004, S. 270 f.; TA, 4.12.04.
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